
Bekanntmachung 
zur 23. Sitzung  

des Haupt- und Finanzausschusses 

der Gemeinde Dautphetal  

im Sitzungsraum 308, Rathaus 
 

 

 
Dautphetal 

 
 

B E K A N N T M A C H U N G 
 

zur 23. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses 
am Donnerstag, 12.12.2024, 18:30 Uhr 

im Sitzungsraum 308, Rathaus 
 

 
 
 

Tagesordnung 
 
Öffentliche Sitzung 
 

1. Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich des Bebauungsplanes 
„Feuerwehr Dautphetal Mitte“; 
hier: Entwurfs- und Offenlegungsbeschluss gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

(VL-171/2024) 

 

2. Bauleitplanung der Gemeinde Dautphetal, OT Dautphe 
Bebauungsplan Nr. 9 „Feuerwehr Dautphetal Mitte“; 
hier: Entwurfs- und Offenlegungsbeschluss gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

(VL-172/2024) 

 

3. Sanierung der "Alten Kirche" Hommertshausen (VL-108/2024) 
 

4. Hebesatzsatzung 2025 der Gemeinde Dautphetal (VL-169/2024) 
 

5. Stimmzettel zur Kommunalwahl 2026; 
hier: Aufnahme der Hauptwohnung der Bewerber 

(VL-151/2024) 

 

6. Ortsgericht Dautphetal IV (OT Holzhausen und Herzhausen); 
hier: Ablauf der Amtszeit des stellv. Ortsgerichtsvorstehers Klaus 
Herrmann 

(VL-161/2024) 

 

7. Anfragen und Bekanntgaben  
 

 
 
 
Dautphetal, 22.11.2024 
 
 
Detlef Niederhöfer 
Ausschussvorsitzender 
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 13.12.2024 

Niederschrift 
der 23. Sitzung (12. WP) 

des Haupt- und Finanzausschusses 
der Gemeinde Dautphetal  
im Sitzungsraum 308 Rathaus 
 

 

 
Dautphetal 

 
 

Sitzungsdatum Sitzungsdauer Aktenzeichen Schriftstücknummer 

12.12.2024 18:30 Uhr-19:25 Uhr   

 
 

Anwesenheiten 
 
Vorsitz: 
Franz Kern (SPD) 
 
Anwesend: 
 
Bürgerliste Freie Wähler Dautphetal 
Michael Honndorf (BL-FW) 
Leon Löffler (BL-FW) vertritt Detlef Niederhöfer (BL-FW) 
 
 
CDU-Fraktion 
Dr.Horst Falk (CDU) 
Andreas Feußner (CDU) vertritt Herr Christian Weigel (CDU) 
Marcus Schneider (CDU) 
 
SPD-Fraktion 
Joachim Ciliox (SPD) 
 
 
Marco Schmidtke (Bürgermeister) 
 
Von der Verwaltung waren anwesend: 
Michael Schwarz (Schriftführer) 
Christian Buder 
 
Gäste: 
 
 
Abwesend: 
Detlef Niederhöfer (BL-FW)  
Christian Weigel (CDU)  
Mathias Kirchner   
Ralf Mevius   
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Niederschrift der 23. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses 2 von 6 

 

Tagesordnung 
 
 
Öffentliche Sitzung 
 

1. Industriegebiet Irrlachenfeld III 
Gemeinsamer Antrag der CDU-Fraktion und der BL-FW-Fraktion vom 
15.11.2024 
(Eingang 15.11.2024) 

(VL-175/2024) 

 

2. Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich des Bebauungsplanes 
„Feuerwehr Dautphetal Mitte“; 
hier: Entwurfs- und Offenlegungsbeschluss gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

(VL-171/2024) 

 

3. Bauleitplanung der Gemeinde Dautphetal, OT Dautphe 
Bebauungsplan Nr. 9 „Feuerwehr Dautphetal Mitte“; 
hier: Entwurfs- und Offenlegungsbeschluss gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

(VL-172/2024) 

 

4. Sanierung der "Alten Kirche" Hommertshausen (VL-108/2024) 
 

5. Hebesatzsatzung 2025 der Gemeinde Dautphetal (VL-169/2024) 
 

6. Stimmzettel zur Kommunalwahl 2026; 
hier: Aufnahme der Hauptwohnung der Bewerber 

(VL-151/2024) 

 

7. Ortsgericht Dautphetal IV (OT Holzhausen und Herzhausen); 
hier: Ablauf der Amtszeit des stellv. Ortsgerichtsvorstehers Klaus 
Herrmann 

(VL-161/2024) 

 

8. Anfragen und Bekanntgaben  
 

8.1 Liegenschaften der Kirchengemeinden  
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Niederschrift der 23. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses 3 von 6 

Sitzungsverlauf 
 
Herr Stellv. Vorsitzender Kern (SPD) stellt die ordnungsgemäße Ladung und die Beschlussfähigkeit 
fest. Er begrüßt die anwesenden Gemeindevertreter, den Bürgermeister und den 
Verwaltungsbediensteten.  
 
Zur heutigen Tagesordnung beantragt Herr Dr. Falk die Aufnahme des folgenden Antrages von der 
Tagesordnung der am 16.12.2024 stattfindenden Sitzung der Gemeindevertretung: 
 

Industriegebiet Irrlachenfeld III 
Gemeinsamer Antrag der CDU-Fraktion und der BL-FW-Fraktion vom 15.11.2024 
(Eingang 15.11.2024); VL 175/2024 
 

Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig, 0 Enthaltung(en) 
 
Der Antrag wird als neuer TOP 1 auf die Tagesordnung aufgenommen.  
 
Die Niederschrift der Sitzung vom 31.10.2024 wird in der vorliegenden Fassung genehmigt. 
Öffentliche Sitzung 
 

1. Industriegebiet Irrlachenfeld III 
Gemeinsamer Antrag der CDU-Fraktion und der BL-FW-Fraktion vom 
15.11.2024 
(Eingang 15.11.2024) 

VL-175/2024 

 
Herr Schneider und Herr Honndorf heben in ihren Redebeiträgen die Antragsintention zur 
Flächensicherung hervor, um den Wirtschaftsstandort Dautphetal weiterhin attraktiv zu gestalten. 
Herr Ciliox bringt den Hochwasserschutz zur Sprache, woraufhin Bürgermeister Schmidtke 
Lösungsmöglichkeiten zur Entschärfung der Hochwassergefahr im Irrlachenfeld durch die Nutzung 
vorgelagerter Flächen befürwortet. 
 
 
Beschluss: 
Die Gemeindevertretung möge beschließen: 
Der Gemeindevorstand wird beauftragt, einen Bebauungsplan für den Bereich  
„Industriegebiet Im Irrlachenfeld III“ in den Grenzen des geltenden Flächennutzungsplanes  
aufzustellen und nach Möglichkeit in diesem Bereich Flächenbevorratung vorzunehmen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig, 0 Enthaltung(en) 
 
2. Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich des 

Bebauungsplanes „Feuerwehr Dautphetal Mitte“; 
hier: Entwurfs- und Offenlegungsbeschluss gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB 

VL-171/2024 

 
Bürgermeister Schmidtke gibt bekannt, dass der Graben am „Schülerweg“ von der Unteren 
Naturschutzbehörde als Gewässer eingestuft wurde. Für eine vollflächige Ausschöpfung des 
Grundstückes soll daher die Umlegung des Grabens in die Planungen aufgenommen werden. 
Auf Nachfrage von Herrn Schneider führt Bürgermeister Schmidtke aus, dass durch die Umlegung 
der Bushaltestelle die bestehende Brücke als Zufahrt genutzt werden kann. 
Herr Dr. Falk regt an, aufgrund der künftigen Standortnähe Rettungswache/Feuerwehr den Bau 
eines Kreisels zu prüfen. Herr Feußner gibt zu bedenken, dass für den Bau eines Kreisels 
Grunderwerb zu tätigen sei, was eine mögliche Zeitverzögerung für das Projekt bedeutet. Er verweist 
auf gute Erfahrungen mit entsprechenden Ampelanlagen im Landkreis. 
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Niederschrift der 23. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses 4 von 6 

 
 
Beschluss: 
(1) Nach ausführlicher Erläuterung und Diskussion werden die in der Anlage befindlichen 

Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und 
sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB und im Rahmen der 
frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB vorgebrachten 
Stellungnahmen mit Anregungen und Hinweisen zur Kenntnis genommen und die vom 
Planungsbüro Fischer aus 35435 Wettenberg empfohlenen Beschlüsse und Änderungen 
beschlossen. 

 
(2) Die Gemeindevertretung der Gemeinde Dautphetal billigt den gemäß (1) zu überarbeitenden 

Vorentwurf der Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich des Bebauungsplanes 
„Feuerwehr Dautphetal Mitte“ einschließlich Begründung und die sich durch die 
Beschlussempfehlungen ergebenen Änderungen als Entwurf und beschließt dessen Offenlage 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB. 

 
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig, 0 Enthaltung(en) 
 
3. Bauleitplanung der Gemeinde Dautphetal, OT Dautphe 

Bebauungsplan Nr. 9 „Feuerwehr Dautphetal Mitte“; 
hier: Entwurfs- und Offenlegungsbeschluss gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB 

VL-172/2024 

 
Zu diesem Tagesordnungspunkt erfolgen keine Wortmeldungen. 
 
 
Beschluss: 
(1) Nach ausführlicher Erläuterung und Diskussion werden die in der Anlage befindlichen 

Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und 
sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB und im Rahmen der 
frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB vorgebrachten 
Stellungnahmen mit Anregungen und Hinweisen zur Kenntnis genommen und die vom 
Planungsbüro Fischer aus 35435 Wettenberg empfohlenen Beschlüsse und Änderungen 
beschlossen. 

 
(2) Die Gemeindevertretung der Gemeinde Dautphetal billigt den gemäß (1) zu überarbeitenden 

Vorentwurf des Bebauungsplanes Nr. 9 „Feuerwehr Dautphetal Mitte“ einschließlich 
Begründung und die sich durch die Beschlussempfehlungen ergebenen Änderungen als 
Entwurf und beschließt dessen Offenlage gemäß § 3 Abs. 2 BauGB. 

 
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig, 0 Enthaltung(en) 
 
4. Sanierung der "Alten Kirche" Hommertshausen VL-108/2024 

 
Herr Ciliox bringt den Wunsch der Hommertshäuser Bürger für eine baldige Instandsetzung der 
„Alten Kirche“ zum Ausdruck und dankt dem Bürgermeister für seine Bemühungen in der Sache. 
Es folgt eine Aussprache zum finanziellen Eigenanteil der Gemeinde, zur Zweckbindung der 
Versicherungssumme, denkmalschutzrechtlichen Belangen, möglichen Maßnahmen zur künftigen 
Unfallprävention und der zeitverzögerten Schadensbearbeitung durch die Versicherung. 
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Niederschrift der 23. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses 5 von 6 

Bürgermeister Schmidtke gibt bekannt, dass der Bewilligungsbescheid des Landesamtes für 
Denkmalpflege Hessen am 10.12.2024 in der Gemeindeverwaltung eingegangen ist. 
 
 
Beschluss: 
1) Die Gemeindevertretung beschließt, das Vergleichsangebot der Versicherung Zurich Gruppe 

Deutschland gem. der beigefügten Vereinbarung anzunehmen. 
 
2) Die Gemeindevertretung bewilligt eine überplanmäßige Aufwendung in Höhe von 38.189,54 € 

beim Produktsachkonto 11106.61610000 gemäß § 100 Abs. 1 HGO i. V. m. § 8 Nr. 1 der 
Haushaltssatzung 2024. Die Finanzierung erfolgt durch die vorhandenen, ungebundenen 
Mittel zu Lasten des Jahresergebnisses 2024. 

 
3) Zudem wird der Gemeindevorstand beauftragt, die erforderlichen Arbeiten zur Sanierung der 

„Alten Kirche“ in Hommertshausen auszuschreiben und zu beauftragen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig, 0 Enthaltung(en) 
 
5. Hebesatzsatzung 2025 der Gemeinde Dautphetal VL-169/2024 

 
Auf Nachfrage von Herrn Dr. Falk zu etwaigen Härtefällen führt Fachbereichsleiter Schwarz aus, 
dass aus den bisherigen Nachfragen der Steuerpflichtigen zu ihren neuen Messbescheiden keine 
Objekte mit außergewöhnlich hohen Steuerforderungen aufgefallen seien. 
 
 
Beschluss: 
Die Gemeindevertretung beschließt die Hebesatzsatzung 2025 der Gemeinde Dautphetal. Der 
Satzungstext der Anlage ist Bestandteil des Beschlusses. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig, 0 Enthaltung(en) 
 
6. Stimmzettel zur Kommunalwahl 2026; 

hier: Aufnahme der Hauptwohnung der Bewerber 
VL-151/2024 

 
Herr Dr. Falk sieht Vorteile für die Aufnahme der Gemeinde der Hauptwohnung bei der Wahl der 
Kreistagsabgeordneten. 
 
Beschluss: 
Die Gemeindevertretung beschließt, bei der Wahl der Gemeindevertreter 2026 auf dem 
Stimmzettel zusätzlich zu jedem Bewerber den Gemeindeteil der Hauptwohnung nach § 12 Satz 4 
HGO (Ortsteil) aufzunehmen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig, 0 Enthaltung(en) 
 
7. Ortsgericht Dautphetal IV (OT Holzhausen und Herzhausen); 

hier: Ablauf der Amtszeit des stellv. Ortsgerichtsvorstehers Klaus 
Herrmann 

VL-161/2024 

 
Nach einer kurzen Zusammenfassung des Sachverhaltes durch den stellv. Vorsitzenden Kern 
erfolgen keine weiteren Wortmeldungen. 
 
 
Beschluss: 
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Niederschrift der 23. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses 6 von 6 

Die Gemeindevertretung beschließt, den stellv. Ortsgerichtsvorsteher Klaus Herrmann, Zum 
Drohm 4, OT Herzhausen, erneut für diese Funktion im Ortsgericht Dautphetal IV dem Amtsgericht 
Biedenkopf vorzuschlagen. Die nach § 8 Ortsgerichtsgesetz (OGG) geforderten persönlichen 
Voraussetzungen liegen vor. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Einstimmig, 0 Enthaltung(en) 
 
8. Anfragen und Bekanntgaben 

 
 
 

 
8.1 Liegenschaften der Kirchengemeinden 

 
Herr Dr. Falk bringt am Beispiel des Ortsteils Holzhausen die Trennungsabsichten der 
Kirchengemeinden von ihren Liegenschaften ins Gespräch und schlägt einen Runden Tisch mit 
Vertretern der Kirchengemeinden im Ältestenrat vor. 
Bürgermeister Schmidtke stuft das Stadium der kirchlichen Entscheidungsfindung bisher noch als 
unklar ein und schlägt vor, Synergieeffekte und Auslastungsgrade der vorhandenen kirchlichen und 
gemeindlichen Liegenschaften gemeinsam zu betrachten. 
 
 

 
 
Abschließend bedankt sich Herr Kern für den konstruktiven Sitzungsverlauf. 
 
 
Datum der Niederschrift: 
13.12.2024 

  

Franz Kern  Michael Schwarz 
Stellv. Ausschussvorsitzender  Schriftführer 
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Beschlussvorlage 
 
Drucksache: VL-175/2024 (12.WP) 
- öffentlich - 
Datum: 15.11.2024 

 

 
Dautphetal 

 
 
Verantwortlicher Fachdienst: Fachbereichsleiter III 
Sachbearbeiter: Ralf Mevius 
Aktenzeichen und Schriftstücknummer: 610-23 

 
 
Beratungsfolge Sitzung am: Sitzung Nr. Beratungsaktion 
Bau- und Planungsausschuss 11.12.2024 18 vorberatend 
Haupt- und Finanzausschuss 12.12.2024 23 vorberatend 
Gemeindevertretung 16.12.2024 24 beschließend 
 
 
 
Bezeichnung: 

 
Industriegebiet Irrlachenfeld III 
Gemeinsamer Antrag der CDU-Fraktion und der 
BL-FW-Fraktion vom 15.11.2024  
(Eingang 15.11.2024) 
 
 

 
Antragsteller/in: CDU-Fraktion und FW-Fraktion 
Anlagen(n) 1. Antrag 

 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung möge beschließen: 
Der Gemeindevorstand wird beauftragt, einen Bebauungsplan für den Bereich  
„Industriegebiet Im Irrlachenfeld III“ in den Grenzen des geltenden Flächennutzungsplanes  
aufzustellen und nach Möglichkeit in diesem Bereich Flächenbevorratung vorzunehmen. 
 
 
Begründung: 
Dautphetal ist ein hervorragender Gewerbe- und Industriestandort. Unsere breitgefächerte  
Wirtschaftsstruktur schafft Arbeitsplätze vor Ort und sichert durch die Gewerbesteuer  
unseren finanziellen Spielraum für dringend notwendige Investitionen. Insbesondere die  
Fläche „Im Irrlachenfeld“ bietet hierbei aus unserer Sicht verhältnismäßig wenig  
Nutzungskonflikte und erscheint mit recht geringem Aufwand weiter erschließbar zu sein. Die  
Ansiedlung von Multivac im angrenzenden Bereich „Industriegebiet Im Irrlachenfeld II“ zeigt  
das Potential dieses Gebietes. Darüber hinaus ist die Fläche im aktuell gültigen  
Flächennutzungsplan bereits als Gewerbefläche ausgewiesen. Durch einen rechtsgültigen  
Bebauungsplan und die Flächenbevorratung seitens der Gemeinde wären wir selbst ohne  
die tatsächliche Erschließung der Fläche kurzfristig handlungsfähig, sollte es Interessenten  
für die Ansiedlung geben. 
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Beschlussvorlage VL-175/2024   Seite 2 von 2 

 
 
Schmidtke 
Bürgermeister 
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Seite 1 von 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dautphetal, den 15.11.2024 

 

 

 
Industriegebiet Irrlachenfeld III 
 
Sehr geehrter Herr Schmidt, 
hiermit bitten wir um Aufnahme dieses Antrags auf die Tagesordnung der Sitzung der 
Gemeindevertretung am 16.12.2024. 
 
Antrag: 
Die Gemeindevertretung möge beschließen: 
Der Gemeindevorstand wird beauftragt, einen Bebauungsplan für den Bereich 
„Industriegebiet Im Irrlachenfeld III“ in den Grenzen des geltenden Flächennutzungsplanes 
aufzustellen und nach Möglichkeit in diesem Bereich Flächenbevorratung vorzunehmen. 
 
Begründung: 
Dautphetal ist ein hervorragender Gewerbe- und Industriestandort. Unsere breitgefächerte 
Wirtschaftsstruktur schafft Arbeitsplätze vor Ort und sichert durch die Gewerbesteuer 
unseren finanziellen Spielraum für dringend notwendige Investitionen. Insbesondere die 
Fläche „Im Irrlachenfeld“ bietet hierbei aus unserer Sicht verhältnismäßig wenig 
Nutzungskonflikte und erscheint mit recht geringem Aufwand weiter erschließbar zu sein. Die 
Ansiedlung von Multivac im angrenzenden Bereich „Industriegebiet Im Irrlachenfeld II“ zeigt 
das Potential dieses Gebietes. Darüber hinaus ist die Fläche im aktuell gültigen 
Flächennutzungsplan bereits als Gewerbefläche ausgewiesen. Durch einen rechtsgültigen 
Bebauungsplan und die Flächenbevorratung seitens der Gemeinde wären wir selbst ohne 
die tatsächliche Erschließung der Fläche kurzfristig handlungsfähig, sollte es Interessenten 
für die Ansiedlung geben. 
 
 
 
 
 

 
Dr. Horst Falk                     Michael Honndorf 
Fraktionsvorsitzender CDU             Fraktionsvorsitzender FW 

CDU Dautphetal 
Fraktionsvorsitzender 
Dr. Horst Falk 
Eckerstraße 32 
35232 Dautphetal 
Tel:   06468-912115 
E-Mail:  HorstFalk@web.de 

FW Dautphetal 
Fraktionsvorsitzender: 
Michael Honndorf 
Tannenweg 10 
35232 Dautphetal-Mornshausen 
Tel.: 06468 / 6265 
E-Mail: FW-Dautphetal@gmx.de 

Fraktion 
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Beschlussvorlage 
 
Drucksache: VL-171/2024 (12.WP) 
- öffentlich - 
Datum: 05.11.2024 

 

 
Dautphetal 

 
 
Verantwortlicher Fachdienst: Fachdienst Bauverwaltung und Infrastruktur 
Sachbearbeiter: Ralf Mevius 
Aktenzeichen und Schriftstücknummer: 610-20 

 
 
Beratungsfolge Sitzung am: Sitzung Nr. Beratungsaktion 
Gemeindevorstand 11.11.2024 72 vorberatend 
Bau- und Planungsausschuss 11.12.2024 18 vorberatend 
Haupt- und Finanzausschuss 12.12.2024 23 vorberatend 
Gemeindevertretung 16.12.2024 24 beschließend 
 
 
 
Bezeichnung: 

 
Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich 
des Bebauungsplanes „Feuerwehr Dautphetal 
Mitte“; 
hier: Entwurfs- und Offenlegungsbeschluss gemäß 
§ 3 Abs. 2 BauGB 
 
 

 
Antragsteller/in: Bürgermeister 
Anlagen(n) 1. Beschlussempfehlungen FNP-Änderung FW 

Dautphetal-Mitte 
 
 
Beschlussvorschlag: 
(1) Nach ausführlicher Erläuterung und Diskussion werden die in der Anlage befindlichen 

Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und 
sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB und im Rahmen der frühzeitigen 
Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB vorgebrachten Stellungnahmen mit 
Anregungen und Hinweisen zur Kenntnis genommen und die vom Planungsbüro Fischer aus 
35435 Wettenberg empfohlenen Beschlüsse und Änderungen beschlossen. 

 
(2) Die Gemeindevertretung der Gemeinde Dautphetal billigt den gemäß (1) zu überarbeitenden 

Vorentwurf der Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich des Bebauungsplanes 
„Feuerwehr Dautphetal Mitte“ einschließlich Begründung und die sich durch die 
Beschlussempfehlungen ergebenen Änderungen als Entwurf und beschließt dessen Offenlage 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB. 
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Beschlussvorlage VL-171/2024   Seite 2 von 2 

Begründung: 
Ziel des Bebauungsplanes ist die Schaffung der bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für die 
Errichtung des Feuerwehrgerätehauses Dautphetal-Mitte. Dafür werden im Bebauungsplan Flächen 
für den Gemeindebedarf festgesetzt. Auf Ebene des Flächennutzungsplanes werden entsprechend 
Einrichtungen des Gemeindebedarfs (§ 5 Abs. 2 Nr. 2a BauGB) dargestellt. Damit die Erschließung 
des Feuerwehrbetriebsgeländes gewährleistet werden kann, werden Erweiterungen und 
Ausbaumaßnahmen der Verkehrsflächen vorgesehen. 
 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sowie die frühzeitige 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB hat in der Zeit vom 22.07.2024 
bis einschließlich 23.08.2024 stattgefunden. Dabei sind die als Anlage beigefügten Anregungen und 
Hinweise eingegangen. Ihre Behandlung sollte entsprechend der Beschlussvorschläge des 
Planungsbüros erfolgen. 
 
 
 
Schmidtke 
Bürgermeister 
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Gemeinde Dautphetal, Ortsteil Dautphe 
 

Änderung des Flächennutzungsplanes  

im Bereich des Bebauungsplanes 

 
„Feuerwehr Dautphe Mitte“ 

 
 
 
 
 

1. Entwurfs- und Offenlagebeschluss gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

 

2. Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der 

Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs.1 BauGB sowie der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs.1 BauGB eingegangenen Stel-

lungnahmen mit Hinweisen und Anregungen (Frist bis zum 23.08.2024) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dautphetal und Wettenberg, den 01.11.2024 

 

 

Planungsbüro Fischer – 35435 Wettenberg 

 

 
 

 

 

Entwurfs- und Offenlegungsbeschluss gemäß § 3 Abs.2 

BauGB 
 

 

1. Nach ausführlicher Erläuterung und Diskussion werden die in der Anlage befindli-

chen Beschlussempfehlungen, zu denen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der 

Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs.1 BauGB und im 

Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs.1 BauGB vor-

gebrachten Stellungnahmen mit Anregungen und Hinweisen zur Kenntnis genommen 

und beschlossen. 

 

2. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Dautphetal billigt den gemäß (1) zu überar-

beitenden Vorentwurf der FNP-Änderung einschließlich Begründung und die sich 

durch die Beschlussempfehlungen ergebenen Änderungen als Entwurf und be-

schließt dessen Offenlage gemäß § 3 Abs. 2 BauGB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seite 13 von 120 - Bekanntmachung 12.12.2024 Haupt- und Finanzausschuss (aktualisiert: 22.11.2024)



 Auswertung der Stellungnahmen zum Verfahren gemäß § 3 Abs.1 und § 4 Abs.1 BauGB  

 

FNP-Änderung im Bereich BP „Feuerwehr Dautphetal Mitte“     Seite 2 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 

§ 4 Abs. 1 BauGB 

 

Stellungnahmen mit Anregungen 

Amt für Bodenmanagement Marburg (19.08.2024) 

Avacon Netz GmbH (05.07.2024) 

EAM Netz GmbH (17.05.2024) per Mail am 08.08.24 

Hessen Mobil, Straßen- und Verkehrsmanagement Dillenburg (07.08.2023) 

Kreisausschuss des Landkreises Marburg-Biedenkopf (21.08.2024) 

Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst (14.08.2024) 

Regierungspräsidium Gießen (22.08.2024)   

Vodafone West GmbH (19.07.2024) 

 

 

Stellungnahmen ohne Anregungen 

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 

(17.07.2024 

GasLINE GmbH (17.07.2024) 

Gemeinde Breidenbach, Bauamt (25.07.2024) 

Hessen-Forst Forstamt Biedenkopf (24.07.2024) 

IHK Lahn Dill 

Landesverband der Jüdischen Gemeinden in Hessen (17.07.2024) 

Magistrat der Stadt Gladenbach (25.07.2024) 

Magistrat der Stadt Wetter (18.07.2024) 

PLEdoc GmbH (22.07.2024) 

Polizeipräsidium Mittelhessen (19.07.2024) 

 

 

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 

Bürger 1 (20.08.2024) 

 

 

 

 

 

 

Keine Stellungnahmen von 

 

Botanische Vereinigung für Naturschutz 

Breitband Marburg-Biedenkopf GmbH 

BUND Landesverband Hessen e.V. 

DB Bahn AG 

Deutsche Telekom Technik GmbH 

EnergieNetz Mitte GmbH 

Gemeinde Bad Endbach 

Gemeinde Steffenberg 

Gemeinde Lahntal 

Handwerkskammer Kassel 

Hess. Gesellschaft für Ornithologie 

Landesamt für Denkmalpflege Hessen 

Landesamt für Denkmalpflege Hessen, Archäologie 

Landesjagdverband Hessen e.V. 

Magistrat der Stadt Marburg 

Naturschutzbund Deutschland, Kreisverband Marburg-Biedenkopf 

Oberhessischer Gebirgsverein e.V. 

Schutzgemeinschaft Deutscher Wald 

Tennet TSO GmbH 

Verband Hess. Fischer e.V. 

Wanderverband Hessen e.V. 
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1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amt für Bodenmanagement Marburg (19.08.2024) 

 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1.: Der Hinweis wird zustimmend zur Kenntnis genommen und in der Begrün-

dung inhaltlich ergänzt. 

Die Empfehlung ein Bodenordnungsverfahren durchzuführen wird im Kapitel 13 „Bo-

denordnung“ der Begründung textlich ergänzt, um eine sinnvolle Flurstücksaufteilung 

und -neuordnung in diesem Bereich durchzuführen. 

Adressat für die Hinweise ist die nachfolgende Planungsebene (Erschließungspla-

nung, Baugenehmigung und Bauausführung), bei denen die Hinweise zu beachten 

sind. Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung entsteht kein weiterer Handlungs-

bedarf. 

 

 

zu 2.: Die Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genommen. 
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Avacon Netz GmbH (05.07.2024) 

 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1.: Der Hinweis auf die 110kV-Hochspannungsfreileitung wird zur Kenntnis 

genommen, gemäß § 5 Abs. 4 BauGB nachrichtlich übernommen und auf der 

Plankarte des Bebauungsplanes aufgeführt bzw. in der Begründung als Hin-

weise ergänzt. 

Die Hinweise sind auf den nachfolgenden Planungsebenen (Bauantrag, Bauausfüh-

rung, Erschließungsplanung, etc.) zu beachten. Auf Ebene der vorbereitenden Bau-

leitplanung entsteht kein weiterer Handlungsbedarf. 

 

zu 2.: Der Hinweis und die Zustimmung zur Planung werden zur Kenntnis ge-

nommen. 

Die nachfolgenden Hinweise werden in der Begründung aufgeführt und sind auf den 

nachfolgenden Planungsebenen (Bauantrag, Bauausführung, Erschließungsplanung, 

etc.) zu beachten. Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung entsteht kein weiterer 

Handlungsbedarf. 

 

zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Die Avacon wird im Zuge der Entwurfsoffenlage gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in Verbin-

dung mit § 4 Abs. 2 BauGB erneut an der Planung beteiligt. 
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4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 4.: Die nachfolgenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen und gemäß 

§ 5 Abs. 4 BauGB nachrichtlich übernommen und auf der Plankarte des Bebau-

ungsplanes aufgeführt bzw. in der Begründung ergänzt. 

Auf der Plankarte des Bebauungsplanes ist speziell der Leitungsverlauf, die 

Schutz- und Abstandzonen sowie die Höhenbeschränkungen für die Gebäude 

im Bereich der Freileitung aufzunehmen. 

 

Die weiteren Hinweise sind auf den nachfolgenden Planungsebenen (Bauantrag, Bau-

ausführung, Erschließungsplanung, etc.) zwingend zu beachten und werden daher in 

der Begründung aufgeführt. 
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zu 5.: Die nachfolgenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen und gemäß 

§ 5 Abs. 4 BauGB nachrichtlich übernommen und auf der Plankarte des Bebau-

ungsplanes aufgeführt bzw. in der Begründung ergänzt. 

Die Hinweise sind auf den nachfolgenden Planungsebenen (Bauantrag, Bauausfüh-

rung, Erschließungsplanung, etc.) zu beachten.  
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zu 6.: Die nachfolgenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen und gemäß 

§ 5 Abs. 4 BauGB nachrichtlich übernommen und auf der Plankarte des Bebau-

ungsplanes aufgeführt bzw. in der Begründung ergänzt. 

Die Hinweise sind auf den nachfolgenden Planungsebenen (Bauantrag, Bauausfüh-

rung, Erschließungsplanung, etc.) zu beachten.  
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Anlage 
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EAM Netz GmbH (17.05.2024) per Mail am 08.08.24 

 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und die Leitungsverläufe wer-

den gemäß § 5 Abs. 4 BauGB nachrichtlich übernommen und auf der Plankarte 

des Bebauungsplanes aufgeführt bzw. in der Begründung ergänzt. 

 

Adressat für die Hinweise sind die nachfolgende Erschließungsplanung sowie die Bau-

genehmigungsebene und die Bauausführung, bei denen die Hinweise zu beachten 

sind. Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung entsteht kein weiterer Handlungs-

bedarf. 
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4 
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zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und nachrichtlich gemäß § 5 

Abs. 4 BauGB in die Begründung des Bebauungsplanes übernommen. 

Adressat für die Hinweise sind die nachfolgende Erschließungsplanung sowie die Bau-

genehmigungsebene und die Bauausführung, bei denen die Hinweise zu beachten 

sind. 

 

 

zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Die EAM Netz GmbH wird im weiteren Planungsprozess (Entwurfsoffenlage) weiter 

beteiligt. 

 

 

zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Adressat für die Hinweise sind die nachfolgende Erschließungsplanung sowie die Bau-

genehmigungsebene und die Bauausführung, bei denen die Hinweise zu beachten 

sind. 
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Anlage 
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Anlage 
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Anlage 
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Anlage 
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1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hessen Mobil, Straßen- und Verkehrsmanagement Dillenburg (07.08.2024) 

 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Die Erschließung des Plangebietes ist über die vorhandene Anbindung an dem licht-

signalgeregelten Knoten B 453/ L3042 ausreichend gegeben. Somit kann die Erschlie-

ßung als im Bestand gesichert betrachtet werden. 

 

 

zu 3.: Der Hinweis wird zustimmend zur Kenntnis genommen. 

Erste Gespräche über den Vorschlag einer eigens dedizierten Feuerwehrsausfahrt zur 

Freien Strecke der B 453 werden bereits zwischen der Gemeinde Dautphetal und Hes-

sen Mobil geführt. Die Abstimmungsergebnisse werden zum Entwurf in der Plankarte 

und der Begründung des Bebauungsplanes ergänzt. 

 

 

zu 4.: Die Hinweise über die Bauverbots- und Baubeschränkungszone entlang 

der freien Strecke der B 453 werden zur Kenntnis genommen. Den Hinweisen 

wird entsprochen. 

Die Planunterlagen stellen die Bauverbots- und Baubeschränkungszonen bereits dar. 

Dem Hinweis wird somit entsprochen. 

Bzgl. der geplanten Feuerwehrausfahrt im Südosten der Fläche werden weitere Ge-

spräche mit Hessen Mobil geführt und die planerischen Rahmenbedingungen abge-

stimmt. 
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zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und textlich in die Begründung 

ergänzt. 

 

 

zu 6.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und textlich in die Begründung 

ergänzt. 

 

 

zu 7.: Dem Hinweis wird gefolgt. 

Die personenbezogenen Daten wurden unkenntlich gemacht. 
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1 

 

 

2 

2a 

 

 

 

 

Kreisausschuss des Landkreises Marburg-Biedenkopf (21.08.2024) 

 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fachbereich Bauen, Wasser- und Naturschutz 

 

 

zu 1.: Der Hinweis und die generelle Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis 

genommen. 

 

 

Fachdienst Wasser- und Bodenschutz 

 

zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 

 

zu 2a.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und der Bereich in der Fläche 

für den Gemeinbedarf, welche von dem Gewässerrandstreifen überlagert wird, 

als Grünfläche Zweckbestimmung Begleitgrün ausgewiesen.  
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2b 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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6 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

zu 2b.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und bei der weiteren Planung 

wie folgt behandelt:  

Aktuell wird die Detailplanung für den Standort durchgeführt. Die Feuerwehrausfahrt 

ist aus organisatorischen und sicherheitstechnischen Gründen zwingend erfor-

derlich. Inwieweit die Ausfahrt noch nach Süden verschoben werden kann, wird der-

zeit geprüft. Hier befindet sich auch noch die Bushaltestelle. Inwieweit eine Befreiung 

nach § 23 Abs.2 HWG i.V.m. § 38 Abs.5 WHG erforderlich wird, ist nach Konkretisie-

rung der Planung mit dem Fachdienst abzustimmen.  

  

zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und bei der weiteren Planung 

wie folgt behandelt:  

Die Grabenparzelle wird auf Höhe des Plangebietes auf den nördlichen Teil der 

Wegeparzelle verlegt und nördlich der Brücke in den Lautzenbach geführt. Die 

Zuwegung zur Einfahrt zum Feuerwehrstandort muss neu ausgebaut werden, so 

dass im Zuge dessen die Erschließungsstraße nach Süden verlegt werden kann. 

Der dann zu beachtende Gewässerrandstreifen ist im Zuge der Planung auf der 

Fläche für den Gemeinbedarf deutlich geringer, in der Gesamtbilanz kann aber 

durch die Verlegung des Baches deutlich mehr Grundstücksfläche für den Feu-

erwehrstandort generiert werden, ohne dass der Wegebegleitgraben eine erheb-

liche Beeinträchtigung erfährt.   

Der Wegebegleitgraben zur landwirtschaftlich genutzten Ackerfläche zwischen 95/4 

und 272/5 wurde zunächst nicht als Gewässer i.S.d. Wasserhaushaltsgesetzes iden-

tifiziert. Eine entsprechende Gewässerfläche mitsamt Gewässerrandstreifen mit einer 

Breite von 10 m kann aber aufgrund der oben aufgeführten Ausführungen beachtet 

und in der Plankarte des Bebauungsplanes dargestellt werden. Hierzu erfolgen seitens 

der Gemeinde noch Abstimmungsgespräche mit der Fachbehörde. 

 

 

Fachdienst Naturschutz 

 

zu 4.: Der Hinweis und die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur 

Kenntnis genommen. 

 

 

zu 5.: Dem Hinweis wird gefolgt.  

Im Rahmen der Entwurfsplanung wird eine Eingriffs-/ Ausgleichsplanung durchgeführt. 

Der artenschutzrechtliche Fachbeitrag befindet sich in Erarbeitung und wird ebenfalls  
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zur Entwurfsoffenlage zur Verfügung stehen. Die Artenliste zur Anpflanzung wird als 

Hinweis in den Textlichen Festsetzungen aufgeführt. 

 

 

zu 6.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Dem Hinweis wird unter 

Berücksichtigung der Örtlichkeiten und der geplanten Nutzung eingeschränkt 

gefolgt. 

Die Planung sieht bereits Eingrünungs- und Anpflanzmaßnahmen am südlichen und 

westlichen Rand vor, um die Landschaftsbildbeeinträchtigung entsprechend zu mini-

mieren. Die geschützten Gehölze sind bereits über die Festsetzung § 9 Abs.1 Nr.25b 

BauGB zum Erhalt festgesetzt. Dies ist in Anbetracht der Lage am südlichen Ortsteil-

eingangs von Dautphe von besonderer Gewichtung. Allerdings müssen auch Ab-

stände zur Hochspannungsleitung eingehalten werden.  

 

 

zu 7.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Das Gewässer wird in der 

Plankarte des Bebauungsplanes zeichnerisch gesichert und der Gewässerrand-

streifen mitaufgenommen. 

Die Grabenparzelle wird auf Höhe des Plangebietes auf den nördlichen Teil der 

Wegeparzelle verlegt und nördlich der Brücke in den Lautzenbach geführt. Die 

Zuwegung zur Einfahrt zum Feuerwehrstandort muss neu ausgebaut werden, so 

dass im Zuge dessen die Erschließungsstraße nach Süden verlegt werden kann. 

Der dann zu beachtende Gewässerrandstreifen ist im Zuge der Planung auf der 

Fläche für den Gemeinbedarf deutlich geringer, in der Gesamtbilanz kann aber 

durch die Verlegung des Baches deutlich mehr Grundstücksfläche für den Feu-

erwehrstandort generiert werden, ohne dass der Wegebegleitgraben eine erheb-

liche Beeinträchtigung erfährt. Eine Verrohrung kann somit vermieden werden. 

Der Wegebegleitgraben zur landwirtschaftlich genutzten Ackerfläche zwischen 95/4 

und 272/5 wurde zunächst nicht als Gewässer i.S.d. Wasserhaushaltsgesetzes iden-

tifiziert. Eine entsprechende Gewässerfläche mitsamt Gewässerrandstreifen mit einer 

Breite von 10 m kann aber aufgrund der oben aufgeführten Ausführungen beachtet 

und in der Plankarte des Bebauungsplanes dargestellt werden. Hierzu erfolgen seitens 

der Gemeinde noch Abstimmungsgespräche mit der Fachbehörde. 
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12 

 

 

 

 

 

zu 8.: Der Hinweis wird zustimmend zur Kenntnis genommen und in den Gestal-

tungsvorschriften unter Gestaltung der Grundstücksfreiflächen ergänzt. 

 

 

 

zu 9.: Der Hinweis wird zustimmend zur Kenntnis genommen. Dem Hinweis wird 

gefolgt. 

Am südlichen und westlichen Plangebietsrand wird eine Eingrünung auf einer Fläche 

mit einer Tiefe von 5 Metern vorgesehen. Ergänzend dazu wird die Pflanzung von 

Einzellaubbäumen festgesetzt, sodass im Vergleich zur derzeitigen Ackerlandnutzung 

eine Aufwertung an Nahrungs- und Rückzugsmöglichkeiten entsteht, wodurch eine 

Förderung der Biodiversität in dieser Hinsicht erzielt werden kann. Zusätzlich erfolgen 

entsprechende Hinweise (z.B. Blühstreifen, etc.) in der Begründung für die nachfol-

gende Gestaltung der Freiflächen.  

 

 

zu 10.: Der Hinweis wird zustimmend zur Kenntnis genommen und ist bereits als 

textliche Festsetzung in die Plankarte des Bebauungsplanes integriert. 

Die Vorgabe über die Limitierung der Außenraumbeleuchtung in Anbetracht des 

Schutzes von Nachtfaltern, Insekten und Fledermäusen ist bereits als eingriffsmini-

mierende Festsetzung Bestandteil des Bebauungsplanes. 

 

 

zu 11.: Der Hinweis wird zustimmend zur Kenntnis genommen und an den Vor-

habenträger/Architekten weitergegeben. 

 

Primär muss die Funktion des Feuerwehrgebäudes gegeben sein. Gemäß den Vorga-

ben des Hess. Naturschutzgesetzes gilt es jedoch bei der Architektur mit Glaselemen-

ten Strukturglas gegen Vogelschlag zu verwenden. 

 

zu 12.: Der Hinweis wird zustimmend zur Kenntnis genommen und als textliche 

Festsetzung aufgenommen sowie in der Begründung inhaltlich ergänzt. 
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Fachbereich Gefahrenabwehr 

 

zu 13.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung aufge-

führt. 

Adressat für die Hinweise sind die nachfolgende Erschließungsplanung sowie die Bau-

genehmigungsebene und die Bauausführung, bei denen die Hinweise zu beachten 

sind. 

 

zu 14.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und auf der Plankarte des Be-

bauungsplanes und in der Begründung zum Bebauungsplan aufgeführt. 

Adressat für die Hinweise sind die nachfolgende Baugenehmigungsebene und die 

Bauausführung, bei denen die Hinweise zu beachten sind 

 

zu 15.: Der Hinweis und die grundsätzliche Zustimmung zur Planung werden zur 

Kenntnis genommen. 

 

 

Fachbereich Ländlicher Raum und Verbraucherschutz 

 

zu 16. und 17.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Die Aussage, dass für das Vorhaben landwirtschaftliche Flächen überplant werden, ist 

faktisch richtig. Allerdings liegen hierfür aufgrund der geplanten Nutzung überwie-

gende Gründe des Allgemeinwohls und der Sicherheit vor. Der Belang Gefahrenab-

wehr wird vorliegend höher gewichtet als der Belang Landwirtschaft. Aufgrund der Flä-

chengröße (Standort für mehrere Ortsteile) und der zentralen Lage des Standortes zur 

Einhaltung der Hilfs- und Rettungsfristen (-zeiten) liegen derzeit auch keine Alternativ-

standorte vor.   

 

Über die konkrete Ausgestaltung naturschutzrechtlicher Ausgleichsmaßnahmen wur-

den zum gegenwärtigen Planungsstand (Vorentwurf) keine Aussagen getroffen, da die 

Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung noch nicht abgeschlossen wurde.  
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zu 18.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme der Regionalplanung, welche vom Dezernat „Obere Landespla-

nungsbehörde“ des RP Gießen verfasst wurde, sagt aus, dass die vorliegende Pla-

nung mit dem Ziel 6.3-1 des RPM 2010 (Vorranggebiet für Landwirtschaft) vereinbar 

ist, wenn nachvollziehbar dargestellt wird, dass keine geeigneten Alternativstandorte 

in den VRG Siedlung Bestand und Planung zur Verfügung stehen. Begründet wird die 

Einschätzung darin, da es sich bei der Planung „um eine geringe Flächeninanspruch-

nahme“ handelt und „nur Böden mittlerer Wertigkeit in unmittelbarer Ortsrandlage be-

troffen“ sind. 

Aufgrund der Flächengröße (Standort für mehrere Ortsteile) und der zentralen Lage 

des Standortes zur Einhaltung der Hilfs- und Rettungsfristen (-zeiten) liegen derzeit 

auch keine Alternativstandorte vor. Dies wird in der Begründung zum Entwurf noch 

einmal ausführlich behandelt. 

 

zu 19.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Die Ermittlung des arten- bzw. naturschutzrechtlichen Ausgleiches erfolgt zum Ent-

wurf. Inwiefern die Ausgleichsmaßnahmen direkt über flächenhafte Maßnahmen oder 

über den Ankauf von Biotopwertpunkten erfolgen soll, wird in diesem Verfahrensschritt 

geklärt. Der Hinweis, keine weiteren landwirtschaftlichen Nutzflächen zur Ausweisung 

von Kompensationsflächen heranzuziehen, wird zur Kenntnis genommen. 

 

Fachbereich Ordnung und Verkehr, Fachdienst Straßenverkehrswesen 

 

zu 20.: Der Hinweis und die grundsätzliche Zustimmung zur Planung werden zur 

Kenntnis genommen. 

 

Fachbereich Mobilität und Verkehrsinfrastruktur 

 

zu 21.: Der Hinweis und die grundsätzliche Zustimmung zur Planung werden zur 

Kenntnis genommen. 

 

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Marburg-Biedenkopf mbH (WFG) 

 

zu 22.: Der Hinweis und die grundsätzliche Zustimmung zur Planung werden zur 

Kenntnis genommen. 
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Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst (14.08.2024) 

 

 

 

 

Beschlussempfehlung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und die Begründung wird 

inhaltlich ergänzt. 

Adressat für die Hinweise sind die nachfolgende Erschließungsplanung sowie die Bau-

genehmigungsebene und die Bauausführung, bei denen die Hinweise zu beachten 

sind. 
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Regierungspräsidium Gießen (22.08.2024) 

 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dez. Obere Landesplanungsbehörde (Dez. 31) 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Beide Themen werden in der 

Begründung zum Entwurf vertiefend behandelt.  
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3a 
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5 

zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und die Standortalternativen-

diskussion in der Begründung zum Entwurf inhaltlich ergänzt. 

Aufgrund der Flächengröße (Standort für mehrere Ortsteile) und der zentralen Lage 

des Standortes zur Einhaltung der Hilfs- und Rettungsfristen (-zeiten) liegen derzeit 

keine Alternativstandorte vor. Dies wird in der Begründung zum Entwurf noch einmal 

ausführlich behandelt. 

 

 

 

 

 

 

 

zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

zu 3a.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Das Thema wird in der 

Begründung zum Entwurf vertiefend behandelt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, verwiesen wird auf die Ausfüh-

rungen unter zu 1 – 3a. 

Die Auseinandersetzung mit Flächenalternativen im Gemeindegebiet, welche den An-

sprüchen der Einhaltung der gemeindlichen Hilfsfristen gerecht werden, wird im Rah-

men der Begründung inhaltlich vertieft. 

 

 

Dez. Grundwasserschutz, Wasserversorgung (Dez. 41.1) 

 

zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Dez. Oberirdische Gewässer, Hochwasserschutz (Dez 41.2) 

 

zu 6.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Amtlich festgesetzte Überschwemmungsgebiete werden durch die vorliegende Bau-

leitplanung nicht tangiert. 

 

zu 7.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Das Gewässer „Lautzebach“ wird im Bebauungsplan dargestellt und entsprechend 

dem Bestand gesichert. Ein entsprechender Gewässerrandstreifen ist ebenfalls fest-

gesetzt. Darüber hinaus besteht kein weiterer Handlungsbedarf, da der Belang aus-

reichend in der Planung berücksichtigt wurde. 

 

zu 8.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und die Erforderlichkeit einer 

wasserrechtlichen Genehmigung i.S.d. § 36 WHG wird im Verfahren mit der Un-

teren Wasserbehörde erörtert. 

Die Grabenparzelle wird auf Höhe des Plangebietes auf den nördlichen Teil der 

Wegeparzelle verlegt und nördlich der Brücke in den Lautzenbach geführt. Die 

Zuwegung zur Einfahrt zum Feuerwehrstandort muss neu ausgebaut werden, so 

dass im Zuge dessen die Erschließungsstraße nach Süden verlegt werden kann. 

Der dann zu beachtende Gewässerrandstreifen ist im Zuge der Planung auf der 

Fläche für den Gemeinbedarf deutlich geringer, in der Gesamtbilanz kann aber 

durch die Verlegung des Baches deutlich mehr Grundstücksfläche für den Feu-

erwehrstandort generiert werden, ohne dass der Wegebegleitgraben eine erheb-

liche Beeinträchtigung erfährt.   

Der Wegebegleitgraben zur landwirtschaftlich genutzten Ackerfläche zwischen 95/4 

und 272/5 wurde zunächst nicht als Gewässer i.S.d. Wasserhaushaltsgesetzes iden-

tifiziert. Eine entsprechende Gewässerfläche mitsamt Gewässerrandstreifen mit einer 

Breite von 10 m kann aber aufgrund der oben aufgeführten Ausführungen beachtet 

und in der Plankarte des Bebauungsplanes dargestellt werden. Hierzu erfolgen seitens 

der Gemeinde noch Abstimmungsgespräche mit der Fachbehörde. 

 

Dez. Kommunales Abwasser, Gewässergüte (Dez. 41.3) 

 

zu 9.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Industrielles Abwasser, wassergefährdende Stoffe, Grundwasserschadensfälle, 

Altlasten, Bodenschutz 

 

Dez. Nachsorgender Bodenschutz (Dez. 41.4) 

 

zu 10.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und die Begründung entspre-

chend inhaltlich ergänzt. 

Der vorliegende Geltungsbereich wird nicht als Altstandort im Bodeninformationssys-

tem des Landes Hessen gemäß § 7 HAltBodSchG erfasst. Für diesen Bereich liegt 

somit kein Eintrag vor. 

Adressat für die Hinweise sind die nachfolgende Erschließungsplanung sowie die Bau-

genehmigungsebene und die Bauausführung, bei denen die Hinweise zu beachten 

sind. 

 

zu 11.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und die Begründung entspre-

chend inhaltlich ergänzt. 

Adressat für die Hinweise sind die nachfolgende Erschließungsplanung sowie die Bau-

genehmigungsebene und die Bauausführung, bei denen die Hinweise zu beachten 

sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dez. Vorsorgender Bodenschutz (Dez. 41.4) 

 

zu 12.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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zu 12a.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

In der Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung bzw. Umweltprüfung wird der Eingriff in den 

Boden behandelt und zum Entwurf ergänzt. 

 

 

Dez. Kommunale Abfallwirtschaft, Abfallentsorgungsanlagen (Dez. 42.2) 

 

zu 13.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung 

aufgeführt. 

Adressat für die Hinweise sind die nachfolgende Erschließungsplanung sowie die Bau-

genehmigungsebene und die Bauausführung, bei denen die Hinweise zu beachten 

sind. 

 

 

zu 14.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genom-

men. 

 

 

zu 15.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung 

aufgeführt. 

Adressat für die Hinweise sind die nachfolgende Erschließungsplanung sowie die Bau-

genehmigungsebene und die Bauausführung, bei denen die Hinweise zu beachten 

sind. 
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Dez. Immissionsschutz II (Dez 43.2) 

 

zu 16.: Der Hinweis und die grundsätzliche Zustimmung zur Planung werden 

zur Kenntnis genommen. 

Der Hinweis auf die Stellungnahme zum Bebauungsplan wurde berücksichtigt und 

die entsprechende Stellungnahme im Rahmen der Auswertung der Stellungnahmen 

zum Bebauungsplan behandelt. 

 

 

Dez. Bergaufsicht (Dez. 44.1) 

 

zu 17.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und nachrichtlich als Hin-

weis in die Begründung zum Bebauungsplan aufgeführt. 

 

 

Landwirtschaft (Dez. 51.1) 

 

zu 18. & 19.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Allerdings liegen hierfür aufgrund der geplanten Nutzung überwiegende Gründe des 

Allgemeinwohls und der Sicherheit vor. Der Belang Gefahrenabwehr wird vorliegend 

höher gewichtet als der Belang Landwirtschaft. Aufgrund der Flächengröße (Standort 

für mehrere Ortsteile) und der zentralen Lage des Standortes zur Einhaltung der 

Hilfs- und Rettungsfristen (-zeiten) liegen derzeit auch keine Alternativstandorte vor. 

 

Über die konkrete Ausgestaltung naturschutzrechtlicher Ausgleichsmaßnahmen wur-

den zum gegenwärtigen Planungsstand (Vorentwurf) keine Aussagen getroffen, da 

die Eingriffs- Ausgleichsbilanzierung noch nicht abgeschlossen wurde. 
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Dez. Obere Forstbehörde (Dez. 53.1) 

 

zu 20.: Der Hinweis und die grundlegende Zustimmung zur Planung werden zur 

Kenntnis genommen. 

 

 

Dez. Obere Naturschutzbehörde (Dez. 53.1) 

 

zu 21.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Schutzgebiete i.S.d §§ 23 und 26 BNatSchG werden durch die vorliegende Planung 

nicht tangiert. 

 

 

Bauleitplanung (Dez. 31) 

 

 

zu 22.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und die Standortalternativen-

diskussion wird in der Begründung zur Entwurfsoffenlage vertieft. 

 

 

zu 23.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Die Planunterlagen werden zur Entwurfsoffenlage ordnungsgemäß auf dem Bauleit-

planungsportal des Landes Hessen verlinkt. Zur Entwurfsoffenlage werden die Unter-

lagen auch auf der Homepage eingestellt und in der Verwaltung ausgelegt. Eine Über-

prüfung erfolgt standardmäßig durch das Planungsbüro. 
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zu 24.: Der Hinweis wird zustimmend zur Kenntnis genommen und die Anregung 

redaktionell überarbeitet. 

Der Begriff „festgesetzt“ wird durch den Begriff „dargestellt“ ersetzt,  

 

 

 

zu 25.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Legende der Flächennut-

zungsplanänderung wird folgerichtig angepasst. 

Die Legende der FNP-Änderung wird dahingehend angepasst, dass die Darstellungen 

des wirksamen Flächennutzungsplanes in diesem Bereich, wie angeregt, ebenfalls 

abgebildet werden. 
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Vodafone West GmbH (19.07.2024) 

 

 

 

 

Beschlussempfehlung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1.: Der Hinweis und die Zustimmung zur Planung werden zur Kenntnis ge-

nommen. 

Die Hinweise sind auf den nachfolgenden Planungsebenen (Bauantrag, Baugenehmi-

gungsverfahren, Erschließungsplanung, etc.) zu beachten. Eine konkrete Aussage 

über die Lage und den Verlauf der Telekommunikationslinien wurde nicht mitabgege-

ben. Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung entsteht somit kein weiterer Hand-

lungsbedarf. 
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Bürgerstellungnahme 1 (20.08.2024) 

 

 

 

 

Beschlussempfehlung 

 

 

 

 

zu 1.: Der Hinweis wird zustimmend zur Kenntnis genommen. 

Die Landbewirtschaftung auf den angrenzenden Ackerflächen wird durch die vorlie-

gende Bauleitplanung nicht beeinträchtigt. Die im Bestand gegebenen landwirtschaft-

lichen Wege werden durch zeichnerische Festsetzungen planungsrechtlich gesichert. 

Es werden außerdem deshalb keine Pflanzmaßnahmen am nördlichen und östlichen 

Rand der Fläche für den Gemeinbedarf ausgewiesen, damit auch größer dimensio-

nierte Landmaschinen wie z.B. ein Mähdrescher das Plangebiet passieren können.  

Es entsteht somit kein weiterer Handlungsbedarf. 
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Beschlussvorlage 
 
Drucksache: VL-172/2024 (12.WP) 
- öffentlich - 
Datum: 05.11.2024 

 

 
Dautphetal 

 
 
Verantwortlicher Fachdienst: Fachdienst Bauverwaltung und Infrastruktur 
Sachbearbeiter: Ralf Mevius 
Aktenzeichen und Schriftstücknummer: 610-23 

 
 
Beratungsfolge Sitzung am: Sitzung Nr. Beratungsaktion 
Gemeindevorstand 11.11.2024 72 vorberatend 
Bau- und Planungsausschuss 11.12.2024 18 vorberatend 
Haupt- und Finanzausschuss 12.12.2024 23 vorberatend 
Gemeindevertretung 16.12.2024 24 beschließend 
 
 
 
Bezeichnung: 

 
Bauleitplanung der Gemeinde Dautphetal, OT 
Dautphe 
Bebauungsplan Nr. 9 „Feuerwehr Dautphetal 
Mitte“; 
hier: Entwurfs- und Offenlegungsbeschluss gemäß 
§ 3 Abs. 2 BauGB 
 
 

 
Antragsteller/in: Bürgermeister 
Anlagen(n) 1. Beschlussempfehlungen B-Plan FW Dautphetal-

Mitte 
 
 
Beschlussvorschlag: 
(1) Nach ausführlicher Erläuterung und Diskussion werden die in der Anlage befindlichen 

Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und 
sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB und im Rahmen der frühzeitigen 
Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB vorgebrachten Stellungnahmen mit 
Anregungen und Hinweisen zur Kenntnis genommen und die vom Planungsbüro Fischer aus 
35435 Wettenberg empfohlenen Beschlüsse und Änderungen beschlossen. 

 
(2) Die Gemeindevertretung der Gemeinde Dautphetal billigt den gemäß (1) zu überarbeitenden 

Vorentwurf des Bebauungsplanes Nr. 9 „Feuerwehr Dautphetal Mitte“ einschließlich Begründung 
und die sich durch die Beschlussempfehlungen ergebenen Änderungen als Entwurf und 
beschließt dessen Offenlage gemäß § 3 Abs. 2 BauGB. 
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Beschlussvorlage VL-172/2024   Seite 2 von 2 

Begründung: 
Ziel des Bebauungsplanes ist die Schaffung der bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für die 
Errichtung des Feuerwehrgerätehauses Dautphetal-Mitte. Dafür werden im Bebauungsplan Flächen 
für den Gemeindebedarf festgesetzt. Auf Ebene des Flächennutzungsplanes werden entsprechend 
Einrichtungen des Gemeindebedarfs (§ 5 Abs. 2 Nr. 2a BauGB) dargestellt. Damit die Erschließung 
des Feuerwehrbetriebsgeländes gewährleistet werden kann, werden Erweiterungen und 
Ausbaumaßnahmen der Verkehrsflächen vorgesehen. 
 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sowie die frühzeitige 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB hat in der Zeit vom 22.07.2024 
bis einschließlich 23.08.2024 stattgefunden. Dabei sind die als Anlage beigefügten Anregungen und 
Hinweise eingegangen. Ihre Behandlung sollte entsprechend der Beschlussvorschläge des 
Planungsbüros erfolgen. 
 
 
 
Schmidtke 
Bürgermeister 
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Gemeinde Dautphetal, Ortsteil Dautphe 
 

Bebauungsplan 
 

„Feuerwehr Dautphe Mitte“ 
 
 
 
 
 

1. Entwurfs- und Offenlagebeschluss gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

 

2. Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der 

Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs.1 BauGB sowie der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs.1 BauGB eingegangenen Stel-

lungnahmen mit Hinweisen und Anregungen (Frist bis zum 23.08.2024) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dautphetal und Wettenberg, den 01.11.2024 

 

 

Planungsbüro Fischer – 35435 Wettenberg 

 
 
 

 

 

Entwurfs- und Offenlegungsbeschluss gemäß § 3 Abs.2 

BauGB 
 

 

1. Nach ausführlicher Erläuterung und Diskussion werden die in der Anlage be-

findlichen Beschlussempfehlungen, zu denen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung 

der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs.1 BauGB und 

im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs.1 BauGB 

vorgebrachten Stellungnahmen mit Anregungen und Hinweisen zur Kenntnis genom-

men und beschlossen. 

 

2. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Dautphetal billigt den gemäß (1) zu 

überarbeitenden Vorentwurf des Bebauungsplanes einschließlich Begründung und die 

sich durch die Beschlussempfehlungen ergebenen Änderungen als Entwurf und be-

schließt dessen Offenlage gemäß § 3 Abs. 2 BauGB. 
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Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 

§ 4 Abs. 1 BauGB 

 

Stellungnahmen mit Anregungen 

Amt für Bodenmanagement Marburg (19.08.2024) 

Avacon Netz GmbH (05.07.2024) 

EAM Netz GmbH (17.05.2024) per Mail am 08.08.24 

Hessen Mobil, Straßen- und Verkehrsmanagement Dillenburg (07.08.2023) 

Kreisausschuss des Landkreises Marburg-Biedenkopf (21.08.2024) 

Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst (14.08.2024) 

Regierungspräsidium Gießen (22.08.2024)   

Vodafone West GmbH (19.07.2024) 

 

 

Stellungnahmen ohne Anregungen 

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 

(17.07.2024 

GasLINE GmbH (17.07.2024) 

Gemeinde Breidenbach, Bauamt (25.07.2024) 

Hessen-Forst Forstamt Biedenkopf (24.07.2024) 

IHK Lahn Dill 

Landesverband der Jüdischen Gemeinden in Hessen (17.07.2024) 

Magistrat der Stadt Gladenbach (25.07.2024) 

Magistrat der Stadt Wetter (18.07.2024) 

PLEdoc GmbH (22.07.2024) 

Polizeipräsidium Mittelhessen (19.07.2024) 

 

 

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 

Bürger 1 (20.08.2024) 

 

 

 

 

 

 

Keine Stellungnahmen von 

 

Botanische Vereinigung für Naturschutz 

Breitband Marburg-Biedenkopf GmbH 

BUND Landesverband Hessen e.V. 

DB Bahn AG 

Deutsche Telekom Technik GmbH 

EnergieNetz Mitte GmbH 

Gemeinde Bad Endbach 

Gemeinde Steffenberg 

Gemeinde Lahntal 

Handwerkskammer Kassel 

Hess. Gesellschaft für Ornithologie 

Landesamt für Denkmalpflege Hessen 

Landesamt für Denkmalpflege Hessen, Archäologie 

Landesjagdverband Hessen e.V. 

Magistrat der Stadt Marburg 

Naturschutzbund Deutschland, Kreisverband Marburg-Biedenkopf 

Oberhessischer Gebirgsverein e.V. 

Schutzgemeinschaft Deutscher Wald 

Tennet TSO GmbH 

Verband Hess. Fischer e.V. 

Wanderverband Hessen e.V. 
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Amt für Bodenmanagement Marburg (19.08.2024) 

 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1.: Der Hinweis wird zustimmend zur Kenntnis genommen und in der Begrün-

dung inhaltlich ergänzt. 

Die Empfehlung ein Bodenordnungsverfahren durchzuführen wird im Kapitel 13 „Bo-

denordnung“ der Begründung textlich ergänzt, um eine sinnvolle Flurstücksaufteilung 

und -neuordnung in diesem Bereich durchzuführen. 

Adressat für die Hinweise ist die nachfolgende Planungsebene (Erschließungspla-

nung, Baugenehmigung und Bauausführung), bei denen die Hinweise zu beachten 

sind. Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung entsteht kein weiterer Handlungs-

bedarf. 

 

 

zu 2.: Die Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genommen. 
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Avacon Netz GmbH (05.07.2024) 

 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1.: Der Hinweis auf die 110kV-Hochspannungsfreileitung wird zur Kenntnis 

genommen, gemäß § 9 Abs. 6 BauGB nachrichtlich übernommen und auf der 

Plankarte des Bebauungsplanes aufgeführt bzw. in der Begründung als Hin-

weise ergänzt. 

Die Hinweise sind auf den nachfolgenden Planungsebenen (Bauantrag, Bauausfüh-

rung, Erschließungsplanung, etc.) zu beachten. Auf Ebene der verbindlichen Bauleit-

planung entsteht kein weiterer Handlungsbedarf. 

 

zu 2.: Der Hinweis und die Zustimmung zur Planung werden zur Kenntnis ge-

nommen. 

Die nachfolgenden Hinweise werden in der Begründung aufgeführt und sind auf den 

nachfolgenden Planungsebenen (Bauantrag, Bauausführung, Erschließungsplanung, 

etc.) zu beachten. Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung entsteht kein weiterer 

Handlungsbedarf. 

 

zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Die Avacon wird im Zuge der Entwurfsoffenlage gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in Verbin-

dung mit § 4 Abs. 2 BauGB erneut an der Planung beteiligt. 
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zu 4.: Die nachfolgenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen und gemäß 

§ 9 Abs. 6 BauGB nachrichtlich übernommen und auf der Plankarte aufgeführt 

bzw. in der Begründung ergänzt. 

Auf der Plankarte des Bebauungsplanes ist speziell der Leitungsverlauf, die 

Schutz- und Abstandzonen sowie die Höhenbeschränkungen für die Gebäude 

im Bereich der Freileitung aufzunehmen. 

 

Die weiteren Hinweise sind auf den nachfolgenden Planungsebenen (Bauantrag, Bau-

ausführung, Erschließungsplanung, etc.) zwingend zu beachten und werden daher in 

der Begründung aufgeführt. 
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zu 5.: Die nachfolgenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen und gemäß 

§ 9 Abs. 6 BauGB nachrichtlich übernommen und auf der Plankarte aufgeführt 

bzw. in der Begründung ergänzt. 

Die Hinweise sind auf den nachfolgenden Planungsebenen (Bauantrag, Bauausfüh-

rung, Erschließungsplanung, etc.) zu beachten.  
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zu 6.: Die nachfolgenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen und gemäß 

§ 9 Abs. 6 BauGB nachrichtlich übernommen und auf der Plankarte aufgeführt 

bzw. in der Begründung ergänzt. 

Die Hinweise sind auf den nachfolgenden Planungsebenen (Bauantrag, Bauausfüh-

rung, Erschließungsplanung, etc.) zu beachten.  
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Anlage 
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EAM Netz GmbH (17.05.2024) per Mail am 08.08.24 

 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und die Leitungsverläufe wer-

den gemäß § 9 Abs. 6 BauGB nachrichtlich übernommen und auf der Plankarte 

aufgeführt bzw. in der Begründung ergänzt. 

 

Adressat für die Hinweise sind die nachfolgende Erschließungsplanung sowie die Bau-

genehmigungsebene und die Bauausführung, bei denen die Hinweise zu beachten 

sind. Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung entsteht kein weiterer Handlungs-

bedarf. 
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zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und nachrichtlich gemäß § 9 

Abs. 6 BauGB in die Begründung des Bebauungsplanes übernommen. 

Adressat für die Hinweise sind die nachfolgende Erschließungsplanung sowie die Bau-

genehmigungsebene und die Bauausführung, bei denen die Hinweise zu beachten 

sind. 

 

 

zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Die EAM Netz GmbH wird im weiteren Planungsprozess (Entwurfsoffenlage) weiter 

beteiligt. 

 

 

zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Adressat für die Hinweise sind die nachfolgende Erschließungsplanung sowie die Bau-

genehmigungsebene und die Bauausführung, bei denen die Hinweise zu beachten 

sind. 

 

 

 

  

Seite 59 von 120 - Bekanntmachung 12.12.2024 Haupt- und Finanzausschuss (aktualisiert: 22.11.2024)



 Auswertung der Stellungnahmen zum Verfahren gemäß § 3 Abs.1 und § 4 Abs.1 BauGB  

 

Bebauungsplan „Feuerwehr Dautphetal Mitte“     Seite 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlage 
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Anlage 
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Anlage 
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Hessen Mobil, Straßen- und Verkehrsmanagement Dillenburg (07.08.2024) 

 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Die Erschließung des Plangebietes ist über die vorhandene Anbindung an dem licht-

signalgeregelten Knoten B 453/ L3042 ausreichend gegeben. Somit kann die Erschlie-

ßung als im Bestand gesichert betrachtet werden. 

 

 

zu 3.: Der Hinweis wird zustimmend zur Kenntnis genommen. 

Erste Gespräche über den Vorschlag einer eigens dedizierten Feuerwehrsausfahrt zur 

Freien Strecke der B 453 werden bereits zwischen der Gemeinde Dautphetal und Hes-

sen Mobil geführt. Die Abstimmungsergebnisse werden zum Entwurf in der Plankarte 

und der Begründung ergänzt. 

 

 

zu 4.: Die Hinweise über die Bauverbots- und Baubeschränkungszone entlang 

der freien Strecke der B 453 werden zur Kenntnis genommen. Den Hinweisen 

wird entsprochen. 

Die Planunterlagen stellen die Bauverbots- und Baubeschränkungszonen bereits dar. 

Dem Hinweis wird somit entsprochen. 

Bzgl. der geplanten Feuerwehrausfahrt im Südosten der Fläche werden weitere Ge-

spräche mit Hessen Mobil geführt und die planerischen Rahmenbedingungen abge-

stimmt. 
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zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und textlich in die Begründung 

ergänzt. 

 

 

zu 6.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und textlich in die Begründung 

ergänzt. 

 

 

zu 7.: Dem Hinweis wird gefolgt. 

Die personenbezogenen Daten wurden unkenntlich gemacht. 
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2a 

 

 

 

 

Kreisausschuss des Landkreises Marburg-Biedenkopf (21.08.2024) 

 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fachbereich Bauen, Wasser- und Naturschutz 

 

 

zu 1.: Der Hinweis und die generelle Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis 

genommen. 

 

 

Fachdienst Wasser- und Bodenschutz 

 

zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 

 

zu 2a.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und der Bereich in der Fläche 

für den Gemeinbedarf, welche von dem Gewässerrandstreifen überlagert wird, 

als Grünfläche Zweckbestimmung Begleitgrün ausgewiesen.  
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zu 2b.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und bei der weiteren Planung 

wie folgt behandelt:  

Aktuell wird die Detailplanung für den Standort durchgeführt. Die Feuerwehrausfahrt 

ist aus organisatorischen und sicherheitstechnischen Gründen zwingend erfor-

derlich. Inwieweit die Ausfahrt noch nach Süden verschoben werden kann, wird der-

zeit geprüft. Hier befindet sich auch noch die Bushaltestelle. Inwieweit eine Befreiung 

nach § 23 Abs.2 HWG i.V.m. § 38 Abs.5 WHG erforderlich wird, ist nach Konkretisie-

rung der Planung mit dem Fachdienst abzustimmen.  

  

zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und bei der weiteren Planung 

wie folgt behandelt:  

Die Grabenparzelle wird auf Höhe des Plangebietes auf den nördlichen Teil der 

Wegeparzelle verlegt und nördlich der Brücke in den Lautzenbach geführt. Die 

Zuwegung zur Einfahrt zum Feuerwehrstandort muss neu ausgebaut werden, so 

dass im Zuge dessen die Erschließungsstraße nach Süden verlegt werden kann. 

Der dann zu beachtende Gewässerrandstreifen ist im Zuge der Planung auf der 

Fläche für den Gemeinbedarf deutlich geringer, in der Gesamtbilanz kann aber 

durch die Verlegung des Baches deutlich mehr Grundstücksfläche für den Feu-

erwehrstandort generiert werden, ohne dass der Wegebegleitgraben eine erheb-

liche Beeinträchtigung erfährt.   

Der Wegebegleitgraben zur landwirtschaftlich genutzten Ackerfläche zwischen 95/4 

und 272/5 wurde zunächst nicht als Gewässer i.S.d. Wasserhaushaltsgesetzes iden-

tifiziert. Eine entsprechende Gewässerfläche mitsamt Gewässerrandstreifen mit einer 

Breite von 10 m kann aber aufgrund der oben aufgeführten Ausführungen beachtet 

und in der Plankarte dargestellt werden. Hierzu erfolgen seitens der Gemeinde noch 

Abstimmungsgespräche mit der Fachbehörde. 

 

 

Fachdienst Naturschutz 

 

zu 4.: Der Hinweis und die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur 

Kenntnis genommen. 

 

 

zu 5.: Dem Hinweis wird gefolgt.  

Im Rahmen der Entwurfsplanung wird eine Eingriffs-/ Ausgleichsplanung durchgeführt. 

Der artenschutzrechtliche Fachbeitrag befindet sich in Erarbeitung und wird ebenfalls  
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zur Entwurfsoffenlage zur Verfügung stehen. Die Artenliste zur Anpflanzung wird als 

Hinweis in den Textlichen Festsetzungen aufgeführt. 

 

 

zu 6.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Dem Hinweis wird unter 

Berücksichtigung der Örtlichkeiten und der geplanten Nutzung eingeschränkt 

gefolgt. 

Die Planung sieht bereits Eingrünungs- und Anpflanzmaßnahmen am südlichen und 

westlichen Rand vor, um die Landschaftsbildbeeinträchtigung entsprechend zu mini-

mieren. Die geschützten Gehölze sind bereits über die Festsetzung § 9 Abs.1 Nr.25b 

BauGB zum Erhalt festgesetzt. Dies ist in Anbetracht der Lage am südlichen Ortsteil-

eingangs von Dautphe von besonderer Gewichtung. Allerdings müssen auch Ab-

stände zur Hochspannungsleitung eingehalten werden.  

 

 

zu 7.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Das Gewässer wird in der 

Plankarte zeichnerisch gesichert und der Gewässerrandstreifen mitaufgenom-

men. 

Die Grabenparzelle wird auf Höhe des Plangebietes auf den nördlichen Teil der 

Wegeparzelle verlegt und nördlich der Brücke in den Lautzenbach geführt. Die 

Zuwegung zur Einfahrt zum Feuerwehrstandort muss neu ausgebaut werden, so 

dass im Zuge dessen die Erschließungsstraße nach Süden verlegt werden kann. 

Der dann zu beachtende Gewässerrandstreifen ist im Zuge der Planung auf der 

Fläche für den Gemeinbedarf deutlich geringer, in der Gesamtbilanz kann aber 

durch die Verlegung des Baches deutlich mehr Grundstücksfläche für den Feu-

erwehrstandort generiert werden, ohne dass der Wegebegleitgraben eine erheb-

liche Beeinträchtigung erfährt. Eine Verrohrung kann somit vermieden werden. 

Der Wegebegleitgraben zur landwirtschaftlich genutzten Ackerfläche zwischen 95/4 

und 272/5 wurde zunächst nicht als Gewässer i.S.d. Wasserhaushaltsgesetzes iden-

tifiziert. Eine entsprechende Gewässerfläche mitsamt Gewässerrandstreifen mit einer 

Breite von 10 m kann aber aufgrund der oben aufgeführten Ausführungen beachtet 

und in der Plankarte dargestellt werden. Hierzu erfolgen seitens der Gemeinde noch 

Abstimmungsgespräche mit der Fachbehörde. 
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zu 8.: Der Hinweis wird zustimmend zur Kenntnis genommen und in den Gestal-

tungsvorschriften unter Gestaltung der Grundstücksfreiflächen ergänzt. 

 

 

 

zu 9.: Der Hinweis wird zustimmend zur Kenntnis genommen. Dem Hinweis wird 

gefolgt. 

Am südlichen und westlichen Plangebietsrand wird eine Eingrünung auf einer Fläche 

mit einer Tiefe von 5 Metern vorgesehen. Ergänzend dazu wird die Pflanzung von 

Einzellaubbäumen festgesetzt, sodass im Vergleich zur derzeitigen Ackerlandnutzung 

eine Aufwertung an Nahrungs- und Rückzugsmöglichkeiten entsteht, wodurch eine 

Förderung der Biodiversität in dieser Hinsicht erzielt werden kann. Zusätzlich erfolgen 

entsprechende Hinweise (z.B. Blühstreifen, etc.) in der Begründung für die nachfol-

gende Gestaltung der Freiflächen.  

 

 

zu 10.: Der Hinweis wird zustimmend zur Kenntnis genommen und ist bereits als 

textliche Festsetzung in die Plankarte integriert. 

Die Vorgabe über die Limitierung der Außenraumbeleuchtung in Anbetracht des 

Schutzes von Nachtfaltern, Insekten und Fledermäusen ist bereits als eingriffsmini-

mierende Festsetzung Bestandteil des Bebauungsplanes. 

 

 

zu 11.: Der Hinweis wird zustimmend zur Kenntnis genommen und an den Vor-

habenträger/Architekten weitergegeben. 

 

Primär muss die Funktion des Feuerwehrgebäudes gegeben sein. Gemäß den Vorga-

ben des Hess. Naturschutzgesetzes gilt es jedoch bei der Architektur mit Glaselemen-

ten Strukturglas gegen Vogelschlag zu verwenden. 

 

zu 12.: Der Hinweis wird zustimmend zur Kenntnis genommen und als textliche 

Festsetzung aufgenommen sowie in der Begründung inhaltlich ergänzt. 
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Fachbereich Gefahrenabwehr 

 

zu 13.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung aufge-

führt. 

Adressat für die Hinweise sind die nachfolgende Erschließungsplanung sowie die Bau-

genehmigungsebene und die Bauausführung, bei denen die Hinweise zu beachten 

sind. 

 

zu 14.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und auf der Plankarte und in 

der Begründung zum Bebauungsplan aufgeführt. 

Adressat für die Hinweise sind die nachfolgende Baugenehmigungsebene und die 

Bauausführung, bei denen die Hinweise zu beachten sind 

 

zu 15.: Der Hinweis und die grundsätzliche Zustimmung zur Planung werden zur 

Kenntnis genommen. 

 

 

Fachbereich Ländlicher Raum und Verbraucherschutz 

 

zu 16. und 17.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Die Aussage, dass für das Vorhaben landwirtschaftliche Flächen überplant werden, ist 

faktisch richtig. Allerdings liegen hierfür aufgrund der geplanten Nutzung überwie-

gende Gründe des Allgemeinwohls und der Sicherheit vor. Der Belang Gefahrenab-

wehr wird vorliegend höher gewichtet als der Belang Landwirtschaft. Aufgrund der Flä-

chengröße (Standort für mehrere Ortsteile) und der zentralen Lage des Standortes zur 

Einhaltung der Hilfs- und Rettungsfristen (-zeiten) liegen derzeit auch keine Alternativ-

standorte vor.   

 

Über die konkrete Ausgestaltung naturschutzrechtlicher Ausgleichsmaßnahmen wur-

den zum gegenwärtigen Planungsstand (Vorentwurf) keine Aussagen getroffen, da die 

Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung noch nicht abgeschlossen wurde.  
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zu 18.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme der Regionalplanung, welche vom Dezernat „Obere Landespla-

nungsbehörde“ des RP Gießen verfasst wurde, sagt aus, dass die vorliegende Pla-

nung mit dem Ziel 6.3-1 des RPM 2010 (Vorranggebiet für Landwirtschaft) vereinbar 

ist, wenn nachvollziehbar dargestellt wird, dass keine geeigneten Alternativstandorte 

in den VRG Siedlung Bestand und Planung zur Verfügung stehen. Begründet wird die 

Einschätzung darin, da es sich bei der Planung „um eine geringe Flächeninanspruch-

nahme“ handelt und „nur Böden mittlerer Wertigkeit in unmittelbarer Ortsrandlage be-

troffen“ sind. 

Aufgrund der Flächengröße (Standort für mehrere Ortsteile) und der zentralen Lage 

des Standortes zur Einhaltung der Hilfs- und Rettungsfristen (-zeiten) liegen derzeit 

auch keine Alternativstandorte vor. Dies wird in der Begründung zum Entwurf noch 

einmal ausführlich behandelt. 

 

zu 19.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Die Ermittlung des arten- bzw. naturschutzrechtlichen Ausgleiches erfolgt zum Ent-

wurf. Inwiefern die Ausgleichsmaßnahmen direkt über flächenhafte Maßnahmen oder 

über den Ankauf von Biotopwertpunkten erfolgen soll, wird in diesem Verfahrensschritt 

geklärt. Der Hinweis, keine weiteren landwirtschaftlichen Nutzflächen zur Ausweisung 

von Kompensationsflächen heranzuziehen, wird zur Kenntnis genommen. 

 

Fachbereich Ordnung und Verkehr, Fachdienst Straßenverkehrswesen 

 

zu 20.: Der Hinweis und die grundsätzliche Zustimmung zur Planung werden zur 

Kenntnis genommen. 

 

Fachbereich Mobilität und Verkehrsinfrastruktur 

 

zu 21.: Der Hinweis und die grundsätzliche Zustimmung zur Planung werden zur 

Kenntnis genommen. 

 

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Marburg-Biedenkopf mbH (WFG) 

 

zu 22.: Der Hinweis und die grundsätzliche Zustimmung zur Planung werden zur 

Kenntnis genommen. 
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Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst (14.08.2024) 

 

 

 

 

Beschlussempfehlung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und die Begründung wird 

inhaltlich ergänzt. 

Adressat für die Hinweise sind die nachfolgende Erschließungsplanung sowie die Bau-

genehmigungsebene und die Bauausführung, bei denen die Hinweise zu beachten 

sind. 
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Regierungspräsidium Gießen (22.08.2024) 

 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dez. Obere Landesplanungsbehörde (Dez. 31) 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Beide Themen werden in der 

Begründung zum Entwurf vertiefend behandelt.  
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zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und die Standortalternativen-

diskussion in der Begründung zum Entwurf inhaltlich ergänzt. 

Aufgrund der Flächengröße (Standort für mehrere Ortsteile) und der zentralen Lage 

des Standortes zur Einhaltung der Hilfs- und Rettungsfristen (-zeiten) liegen derzeit 

keine Alternativstandorte vor. Dies wird in der Begründung zum Entwurf noch einmal 

ausführlich behandelt. 

 

 

 

 

 

 

 

zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

zu 3a.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Das Thema wird in der 

Begründung zum Entwurf vertiefend behandelt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, verwiesen wird auf die Ausfüh-

rungen unter zu 1 – 3a. 

Die Auseinandersetzung mit Flächenalternativen im Gemeindegebiet, welche den An-

sprüchen der Einhaltung der gemeindlichen Hilfsfristen gerecht werden, wird im Rah-

men der Begründung inhaltlich vertieft. 

 

 

Dez. Grundwasserschutz, Wasserversorgung (Dez. 41.1) 

 

zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Dez. Oberirdische Gewässer, Hochwasserschutz (Dez 41.2) 

 

zu 6.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Amtlich festgesetzte Überschwemmungsgebiete werden durch die vorliegende Bau-

leitplanung nicht tangiert. 

 

zu 7.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Das Gewässer „Lautzebach“ wird im Bebauungsplan dargestellt und entsprechend 

dem Bestand gesichert. Ein entsprechender Gewässerrandstreifen ist ebenfalls fest-

gesetzt. Darüber hinaus besteht kein weiterer Handlungsbedarf, da der Belang aus-

reichend in der Planung berücksichtigt wurde. 

 

zu 8.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und die Erforderlichkeit einer 

wasserrechtlichen Genehmigung i.S.d. § 36 WHG wird im Verfahren mit der Un-

teren Wasserbehörde erörtert. 

Die Grabenparzelle wird auf Höhe des Plangebietes auf den nördlichen Teil der 

Wegeparzelle verlegt und nördlich der Brücke in den Lautzenbach geführt. Die 

Zuwegung zur Einfahrt zum Feuerwehrstandort muss neu ausgebaut werden, so 

dass im Zuge dessen die Erschließungsstraße nach Süden verlegt werden kann. 

Der dann zu beachtende Gewässerrandstreifen ist im Zuge der Planung auf der 

Fläche für den Gemeinbedarf deutlich geringer, in der Gesamtbilanz kann aber 

durch die Verlegung des Baches deutlich mehr Grundstücksfläche für den Feu-

erwehrstandort generiert werden, ohne dass der Wegebegleitgraben eine erheb-

liche Beeinträchtigung erfährt.   

Der Wegebegleitgraben zur landwirtschaftlich genutzten Ackerfläche zwischen 95/4 

und 272/5 wurde zunächst nicht als Gewässer i.S.d. Wasserhaushaltsgesetzes iden-

tifiziert. Eine entsprechende Gewässerfläche mitsamt Gewässerrandstreifen mit einer 

Breite von 10 m kann aber aufgrund der oben aufgeführten Ausführungen beachtet 

und in der Plankarte dargestellt werden. Hierzu erfolgen seitens der Gemeinde noch 

Abstimmungsgespräche mit der Fachbehörde. 

 

Dez. Kommunales Abwasser, Gewässergüte (Dez. 41.3) 

 

zu 9.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Industrielles Abwasser, wassergefährdende Stoffe, Grundwasserschadensfälle, 

Altlasten, Bodenschutz 

 

Dez. Nachsorgender Bodenschutz (Dez. 41.4) 

 

zu 10.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und die Begründung entspre-

chend inhaltlich ergänzt. 

Der vorliegende Geltungsbereich wird nicht als Altstandort im Bodeninformationssys-

tem des Landes Hessen gemäß § 7 HAltBodSchG erfasst. Für diesen Bereich liegt 

somit kein Eintrag vor. 

Adressat für die Hinweise sind die nachfolgende Erschließungsplanung sowie die Bau-

genehmigungsebene und die Bauausführung, bei denen die Hinweise zu beachten 

sind. 

 

zu 11.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und die Begründung entspre-

chend inhaltlich ergänzt. 

Adressat für die Hinweise sind die nachfolgende Erschließungsplanung sowie die Bau-

genehmigungsebene und die Bauausführung, bei denen die Hinweise zu beachten 

sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dez. Vorsorgender Bodenschutz (Dez. 41.4) 

 

zu 12.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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zu 12a.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

In der Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung bzw. Umweltprüfung wird der Eingriff in den 

Boden behandelt und zum Entwurf ergänzt. 

 

 

Dez. Kommunale Abfallwirtschaft, Abfallentsorgungsanlagen (Dez. 42.2) 

 

zu 13.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung 

aufgeführt. 

Adressat für die Hinweise sind die nachfolgende Erschließungsplanung sowie die Bau-

genehmigungsebene und die Bauausführung, bei denen die Hinweise zu beachten 

sind. 

 

 

zu 14.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genom-

men. 

 

 

zu 15.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung 

aufgeführt. 

Adressat für die Hinweise sind die nachfolgende Erschließungsplanung sowie die Bau-

genehmigungsebene und die Bauausführung, bei denen die Hinweise zu beachten 

sind. 
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Dez. Immissionsschutz II (Dez 43.2) 

 

 

 

zu 16.: Der Hinweis und die grundsätzliche Zustimmung zur Planung werden 

zur Kenntnis genommen 

 

 

zu 17.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und der Leitungsverlauf 

wird in die Plankarte übernommen, weitere Beschreibungen erfolgen in der Be-

gründung. 

Die bestehende 110 kV-Hochspannungsfreileitung tangiert das Plangebiet südöstlich 

(siehe Stellungnahme der Avacon GmbH). Somit wird das Grundstück, auf dem künftig 

eine Nutzung als Feuerwehrgerätehaus erfolgen soll, nur randlich berührt. Da regel-

mäßig davon auszugehen ist, dass Bereiche, die nicht nur für den vorübergehenden 

Aufenthalt von Personen bestimmt sind, einen Schutzbereich von 5 Meter beiderseits 

zu Anlagen zur elektrischen Energieweiterleitung aufweisen müssen, besteht daher 

diesbezüglich auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung vorliegend grundsätzlich 

kein weiterer Handlungsbedarf, zumal ein entsprechender Sicherheitsabstand durch 

die Planung berücksichtigt werden kann. 

Seite 78 von 120 - Bekanntmachung 12.12.2024 Haupt- und Finanzausschuss (aktualisiert: 22.11.2024)



 Auswertung der Stellungnahmen zum Verfahren gemäß § 3 Abs.1 und § 4 Abs.1 BauGB  

 

Bebauungsplan „Feuerwehr Dautphetal Mitte“     Seite 31 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

21 

 

22 

 

 

Dez. Bergaufsicht (Dez. 44.1) 

 

zu 18.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und auf der Plankarte und 

in der Begründung aufgeführt. 

Adressat für die Hinweise sind die nachfolgende Erschließungsplanung sowie die Bau-

genehmigungsebene und die Bauausführung, bei denen die Hinweise zu beachten 

sind. 

 

 

Dez. Landwirtschaft (Dez. 51.1) 

 

zu 19.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Allerdings liegen hierfür auf-

grund der geplanten Nutzung überwiegende Gründe des Allgemeinwohls und der Si-

cherheit vor. Der Belang Gefahrenabwehr wird vorliegend höher gewichtet als der Be-

lang Landwirtschaft. Aufgrund der Flächengröße (Standort für mehrere Ortsteile) und 

der zentralen Lage des Standortes zur Einhaltung der Hilfs- und Rettungsfristen (-zei-

ten) liegen derzeit auch keine Alternativstandorte vor.   

 

Über die konkrete Ausgestaltung naturschutzrechtlicher Ausgleichsmaßnahmen wur-

den zum gegenwärtigen Planungsstand (Vorentwurf) keine Aussagen getroffen, da die 

Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung noch nicht abgeschlossen wurde.  

 

 

Dez. Obere Forstbehörde (Dez. 53.1) 

 

zu 20.: Der Hinweis und die grundlegende Zustimmung zur Planung werden zur 

Kenntnis genommen. 

 

 

Dez. Obere Naturschutzbehörde (Dez. 53.1) 

 

zu 21.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Schutzgebiete i.S.d §§ 23 und 26 BNatSchG werden durch die vorliegende Planung 

nicht tangiert. 
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zu 22.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Der Kreisausschuss des LK Marburg-Biedenkopf, FD Naturschutz wurde ebenfalls im 

Verfahren beteiligt und hat eine Stellungnahme abgegeben. 

 

 

 

 

 

Dez. Bauleitplanung (Dez. 31) 

 

 

zu 23.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und die Standortalternativen-

diskussion wird in der Begründung zur Entwurfsoffenlage vertieft. 

 

 

zu 24.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Die textlichen Festsetzungen werden zur Entwurfsoffenlage integriert in den Bebau-

ungsplan mit ausgelegt. 

 

zu 25.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Die Planunterlagen werden zur Entwurfsoffenlage ordnungsgemäß auf dem Bauleit-

planungsportal des Landes Hessen verlinkt. Zur Entwurfsoffenlage werden die Unter-

lagen auch auf der Homepage eingestellt und in der Verwaltung ausgelegt. Eine Über-

prüfung erfolgt standardmäßig durch das Planungsbüro. 
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Vodafone West GmbH (19.07.2024) 

 

 

 

 

Beschlussempfehlung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1.: Der Hinweis und die Zustimmung zur Planung werden zur Kenntnis ge-

nommen. 

Die Hinweise sind auf den nachfolgenden Planungsebenen (Bauantrag, Baugenehmi-

gungsverfahren, Erschließungsplanung, etc.) zu beachten. Eine konkrete Aussage 

über die Lage und den Verlauf der Telekommunikationslinien wurde nicht mitabgege-

ben. Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung entsteht somit kein weiterer Hand-

lungsbedarf. 
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Bürgerstellungnahme 1 (20.08.2024) 

 

 

 

 

Beschlussempfehlung 

 

 

 

 

zu 1.: Der Hinweis wird zustimmend zur Kenntnis genommen. 

Die Landbewirtschaftung auf den angrenzenden Ackerflächen wird durch die vorlie-

gende Bauleitplanung nicht beeinträchtigt. Die im Bestand gegebenen landwirtschaft-

lichen Wege werden durch zeichnerische Festsetzungen planungsrechtlich gesichert. 

Es werden außerdem deshalb keine Pflanzmaßnahmen am nördlichen und östlichen 

Rand der Fläche für den Gemeinbedarf ausgewiesen, damit auch größer dimensio-

nierte Landmaschinen wie z.B. ein Mähdrescher das Plangebiet passieren können.  

Es entsteht somit kein weiterer Handlungsbedarf. 
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Beschlussvorlage 
 
Drucksache: VL-108/2024 (12.WP) 
- öffentlich - 
Datum: 23.07.2024 

 

 
Dautphetal 

 
 
Verantwortlicher Fachdienst: Fachbereichsleiter III 
Sachbearbeiter: Ralf Mevius 
Aktenzeichen und Schriftstücknummer: 370-40 

 
 
Beratungsfolge Sitzung am: Sitzung Nr. Beratungsaktion 
Gemeindevorstand 11.11.2024 72 vorberatend 
Bau- und Planungsausschuss 11.12.2024 18 vorberatend 
Haupt- und Finanzausschuss 12.12.2024 23 vorberatend 
Gemeindevertretung 16.12.2024 24 beschließend 
 
 
 
Bezeichnung: 

 
Sanierung der "Alten Kirche" Hommertshausen 
 
 

 
Antragsteller/in: Bürgermeister 
Anlagen(n) 1. Alte Kirche Hommertshausen (2) 

2. Zurich Document (2 Seiten) 
 
 
Beschlussvorschlag: 
1) Die Gemeindevertretung beschließt, das Vergleichsangebot der Versicherung Zurich Gruppe 

Deutschland gem. der beigefügten Vereinbarung anzunehmen. 
 
2) Die Gemeindevertretung bewilligt eine überplanmäßige Aufwendung in Höhe von 38.189,54 € 

beim Produktsachkonto 11106.61610000 gemäß § 100 Abs. 1 HGO i. V. m. § 8 Nr. 1 der 
Haushaltssatzung 2024. Die Finanzierung erfolgt durch die vorhandenen, ungebundenen Mittel 
zu Lasten des Jahresergebnisses 2024. 

 
3) Zudem wird der Gemeindevorstand beauftragt, die erforderlichen Arbeiten zur Sanierung der 

„Alten Kirche“ in Hommertshausen auszuschreiben und zu beauftragen. 
 
 
Begründung: 
Am 11.11.2019 kam es zu einem Unfallschaden an der „Alten Kirche“ in Hommertshausen. Im Zuge 
der vergangenen fünf Jahre wurde seitens der Gemeinde Dautphetal vorrangig der 
außergerichtliche Weg zum Schadensausgleich und der anschließenden Instandsetzung der Kirche 
angestrebt. 
 
Der Gemeinde liegt eine denkmalschutzrechtliche Genehmigung zur Instandsetzung/Sanierung 
seitens des Landkreises Marburg-Biedenkopf (Az.: D/07.09/202-0167) vom 20.08.2020 vor, welche 
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insbesondere Vorgaben zur Qualifikation des Fachplaners und den auszuführenden 
Sanierungsarbeiten gem. den denkmalschutzrechtlichen Erfordernissen enthält. 
 
Zur Feststellung und Planung der erforderlichen, den Anforderungen des Hessischen 
Denkmalschutz entsprechenden Sanierungsarbeiten, wurde in Absprache mit dem Landesamt für 
Denkmalpflege in Marburg, der Fachplaner Franziskus Hartmann beauftragt. 
 
Das vorgelegte Instandsetzungskonzept des Fachplaners weist mit Datum September 2024 
Gesamtkosten von 498.189,54 Euro aus. 
 
Für die Korrespondenz mit der Zuricher Versicherung wurde zeitnah nach Schadenseintritt ein 
Fachanwalt für Baurecht mit der Vertretung der gemeindlichen Interessen beauftragt. Es folgten 
zahlreiche Gespräche, die im Wesentlichen über die Höhe des finanziellen Ausgleichs seitens der 
Zuricher Versicherung geführt wurden. Zudem gibt es unterschiedliche Auffassungen zur Einstufung 
der „Alten Kirche“ als Kulturdenkmal. 
 
Im Juli dieses Jahres fand ein erneutes Gespräch mit dem Regulierungsbeauftragten der 
Versicherung statt. Die Versicherung teilt mit, dass unter Berücksichtigung der Einschätzungen des 
von dort beauftragtem Gutachters, der Ausgleich des Schadens, unter Annahme des Wertes des 
Gebäudes zum Zeitpunkt des Schadenseintritts am 11.11.2019 in Höhe von 250.000 Euro 
ausgeglichen werden könne. 
 
Das Hessische Landesamt für Denkmalpflege hat eine Zuwendung aus Landesmitteln in Höhe von 
100.000 Euro in Aussicht gestellt. 
 
Der finanzielle Eigenanteil seitens der Gemeinde Dautphetal beträgt somit 148.189,54 Euro. 
 
Finanzielle Mittel 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Dautphetal hat in den Haushaltsjahren 2022 bis 2024 bei 
den Aufwendungen des Produktes „11106 – Liegenschaften“ Mittel für die Sanierung der „Alten 
Kirche“ in Hommertshausen bewilligt. 
Unter Hinzunahme der Landesmittel und der Versicherungssumme kann folgender 
Finanzierungsvorschlag unterbreitet werden: 
 

1) Haushaltsansatz 2024   150.000,00 € 
2) Auflösung von gebildeten Rückstellungen  160.000,00 € 
3) Mehrerträge aus Landesmitteln  100.000,00 € 
4) Mehrerträge aus Schadensersatzleistungen 

(Ansatz 2024 beträgt 200.000 €)     50.000,00 € 
Summe der verfügbaren Mittel  460.000,00 € 

 
Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen sind gemäß § 
20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig und nach § 19 Abs. 1 GemHVO dürfen 
zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. 
 
Für das Haushaltsjahr 2024 entsteht somit folgende Finanzierungslücke im Deckungskreis 1116 
(Produkt 11106): 
 

Instandsetzungskosten   498.189,54 €  
- verfügbare Mittel   460.000,00 € 
überplanmäßige Aufwendung     38.189,54 € 

 
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt 
dürfen gemäß § 100 HGO i. V. m. § 8 der Haushaltssatzung 2024 nur mit Zustimmung der 
Gemeindevertretung geleistet werden, soweit sie nach Umfang und Bedeutung erheblich sind. 
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Darunter fallen: 
 

a) Aufwendungen und Auszahlungen mit einem Volumen von über 25.000 EUR je 
Produktsachkonto; 

 
b) Aufwendungen und Auszahlungen von grundsätzlicher Bedeutung für die Gemeinde 

Dautphetal ohne betragliche Begrenzung. 
 
Somit ist eine Entscheidung der Gemeindevertretung herbeizuführen. 
 
Die Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln gilt nach § 21 Abs. 3 GemHVO entsprechend für 
überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie nach § 100 
HGO genehmigt und bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht 
geleistet worden sind. 
 
Eine wesentliche finanzielle Besserstellung der Schadensansprüche seitens der Gemeinde 
Dautphetal, in Folge eines Urteils nach erfolgreicher Klageführung, ist nach Einschätzung des 
Fachanwalts für Baurecht und des Hessischen Landesamts für Denkmalpflege nicht zu erwarten. 
Der langwierige Klageprozess, ca. drei bis vier Jahre, verschlechtert den Zustand des Gebäudes 
zunehmend, was die Kosten der Sanierung nicht abschätzbar steigert. Im Falle eines Unterliegens 
in einem gerichtlichen Verfahren, wären die nunmehr zugesagten Finanzmittel seitens des 
Versicherers nicht zu zahlen. 
 
 
 
Schmidtke 
Bürgermeister 
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Beschlussvorlage 
 
Drucksache: VL-169/2024 (12.WP) 
- öffentlich - 
Datum: 04.11.2024 

 

 
Dautphetal 

 
 
Verantwortlicher Fachdienst: Fachbereichsleiter II 
Sachbearbeiter: Michael Schwarz 
Aktenzeichen und Schriftstücknummer: 961-14; 961-24 

 
 
Beratungsfolge Sitzung am: Sitzung Nr. Beratungsaktion 
Gemeindevorstand 11.11.2024 72 vorberatend 
AG Finanzen 02.12.2024 5 vorberatend 
Bau- und Planungsausschuss 11.12.2024 18 vorberatend 
Haupt- und Finanzausschuss 12.12.2024 23 vorberatend 
Gemeindevertretung 16.12.2024 24 beschließend 
 
 
 
Bezeichnung: 

 
Hebesatzsatzung 2025 der Gemeinde Dautphetal 
 
 

 
Antragsteller/in: Bürgermeister 
Anlagen(n) 1. Hebesatzsatzung 2025 

 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung beschließt die Hebesatzsatzung 2025 der Gemeinde Dautphetal. Der 
Satzungstext der Anlage ist Bestandteil des Beschlusses. 
 
 
Begründung: 
Die Hebesätze für die Grundsteuer und für die Gewerbesteuer wurden in der Gemeinde Dautphetal 
seit dem 01.01.2018 in unveränderter Höhe mit den Beschlüssen zu den jährlichen 
Haushaltssatzungen festgesetzt: 
 

1. Grundsteuer  
 
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 350 % 

 
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf     350 % 

 
2. Gewerbesteuer auf        340 %. 

 
Seitdem hat sich das Steueraufkommen bei der Grundsteuer wie folgt entwickelt: 
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Haushaltsjahr Grundsteuer A Grundsteuer B 
2018 53.353,06 € 1.320.626,03 € 
2019 53.074,14 € 1.332.925,55 € 
2020 52.713,18 € 1.332.138,39 € 
2021 51.954,01 € 1.340.557,49 € 
2022 51.506,78 € 1.346.107,80 € 
2023 51.835,92 € 1.352.105,60 € 
2024 52.000,00 € 1.358.500,00 € 

 
Mit Umsetzung der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 beginnt ein neuer 
Hauptveranlagungszeitraum. Das bedeutet, dass die Kommunen die Steuern nach den Sätzen des 
Vorjahres nicht mehr erheben können. Die Veranlagung der Grundsteuer setzt jedoch eine wirksame 
Hebesatzfestsetzung voraus. 
 
Die Kommunen haben bei den Grundsteuern und bei der Gewerbesteuer grundsätzlich die 
Möglichkeit, mit Beschluss bis zum 30.06. eines Kalenderjahres noch eine Änderung der Hebesätze 
mit Wirkung vom Beginn des Kalenderjahres zu beschließen.  
 
Damit die Kommunen nicht die Beschlussfassung und Veröffentlichung der Haushaltssatzung 2025 
abwarten müssen, sondern schon zu Beginn des Jahres 2025 die auf den neuen 
Grundsteuermessbeträgen basierenden Bescheide an die Steuerpflichtigen versenden können, 
empfiehlt es sich, vor dem Ablauf des Jahres 2024 eine Hebesatzsatzung zu beschließen und 
öffentlich bekannt zu machen.  
Von dieser Möglichkeit hatte die Gemeinde Dautphetal schon einmal im Haushaltsjahr 2015 
Gebrauch gemacht. 
 
Der Gemeindevorstand hatte in der Sitzung der Gemeindevertretung vom 03.07.2024 über die 
Hebesatzempfehlungen der Hessischen Steuerverwaltung berichtet.  
Die Empfehlungen stellen auf einen weitgehenden Erhalt des bisherigen Grundsteueraufkommens 
für die einzelne Kommune ab und wurden jeder Kommune individuell am 05.06.2024 zugestellt. Sie 
haben aber lediglich Empfehlungscharakter und sind für die Kommunen nicht bindend.  
 
Für die Gemeinde Dautphetal wurden unter Berücksichtigung der bis dahin übermittelten 
Datensätze folgende Hebesatzempfehlungen vom Land Hessen mitgeteilt:  
 

- Grundsteuer A: 206,63 % 
- Grundsteuer B: 214,15 % 

 
Wie bereits erwähnt, sollen die Steuererträge im Haushalt 2025 bei der Gemeinde Dautphetal im 
Vergleich zum Vorjahr 2024 aufkommensneutral ausfallen, um die Steuereinnahmen auf dem 
gleichen Niveau wie vor der Reform zu halten.  
 
Das heißt aber nicht, dass die Grundsteuerreform für alle individuellen Steuerpflichtigen 
belastungsneutral sein wird. Zwischen den einzelnen Steuergegenständen (Grundstücken) führt das 
geänderte Recht zu teils erheblichen Mehr- und Minderbelastungen, weil völlig unterschiedliche 
inhaltliche Ansätze verfolgt werden: 
 
Altes Grundsteuerrecht Neues hessisches Grundsteuerrecht 
Grundsteuer zielte auf Ertrag nach der 
gesetzlich definierten Jahresrohmiete zum 
Stand 01.01.1964 ab 

Für die Grundsteuer B gilt die Fläche von 
Grundstück und Gebäude als Indiz für die 
Inanspruchnahme der gemeindlichen Infra-
struktur 

 
Der Fachdienst Buchhaltung, Steuern und Abgaben im Fachbereich II der Gemeindeverwaltung 
Dautphetal hat die bisher vom Finanzamt digital zur Verfügung gestellten Messbetragsmitteilungen 
geprüft und in die Finanzsoftware der Gemeinde eingepflegt. 
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Für die Gemeinde Dautphetal ergibt sich unter Berücksichtigung der nunmehr übermittelten 
und bearbeiteten Datensätze folgende, aufkommensneutrale Hebesatzfestsetzung für das 
Haushaltsjahr 2025: 
 

- Grundsteuer A: 210 % 
- Grundsteuer B: 220 % 

 
Die Gemeinde Dautphetal muss ihre Hebesätze auch künftig so gestalten, dass neben der 
Aufkommensneutralität auch die Vorgaben des Haushaltsausgleichs und die Wechselwirkungen im 
Kommunalen Finanzausgleich (KFA) beachtet werden. 
 
Die Grundsteuerreform wirkt sich auch auf die KFA-Festsetzungen aus, daher beabsichtigt das Land 
Hessen ab dem KFA-Jahr 2026 eine Anpassung der Nivellierungshebesätze, welche zuletzt im Zuge 
des KFA 2016 für die Grundsteuer A auf 332% und für die Grundsteuer B auf 365% festgesetzt 
wurden. 
 
Vor Versendung der Steuerbescheide mit den neuen Hebesätzen werden die Steuerpflichtigen über 
die Öffentlichkeitsarbeit der Verwaltung (Dautphetaler Wochenzeitung, Homepage und Soziale 
Medien) nochmals über die Auswirkungen der Grundsteuerreform und die Zuständigkeiten des 
Finanzamtes (Messbeträge) sowie der Gemeinde (Hebesätze) informiert. 
 
 
 
Schmidtke 
Bürgermeister 
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Hebesatzsatzung der Gemeinde Dautphetal  
 

Aufgrund der §§ 5 und 51 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 16.02.2023 (GVBl. S. 90, 93), des § 25 des Grundsteuergesetzes (GrStG) 
vom 07.08.1973 (BGBl. I S. 965), zuletzt geändert durch Artikel 21 des Gesetzes vom 
16.12.2022 (BGBl. I S. 2294) und des § 16 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 15.10.2002 (BGBl. I S. 4167), zuletzt geändert durch 
Artikel 19 des Gesetzes vom 27.03.2024 (BGBl. I S. 108), hat die Gemeindevertretung am 
16.12.2024 die folgende Satzung beschlossen:  
 
 

§ 1 Festsetzung der Hebesätze 
 
Die Hebesätze für die Grundsteuer und für die Gewerbesteuer werden wie folgt festgesetzt: 
 

1. Grundsteuer  
 
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 210 % 
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf     220 % 

 
2. Gewerbesteuer auf        340 %. 

 
 

§ 2 Gültigkeit 
 

Die Hebesätze nach § 1 gelten für das Haushaltsjahr 2025. 
 

 
§ 3 Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.01.2025 in Kraft. 
 
 
Ausfertigungsvermerk  
 
Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Satzung mit den hierzu ergangenen Beschlüssen der 
Gemeindevertretung übereinstimmt und dass die für die Rechtswirksamkeit maßgebenden 
Verfahrensvorschriften eingehalten wurden.  
 
Dautphetal, 17.12.2024 
 
 
  Schmidtke 
  Bürgermeister 
 
 
Bekanntmachungsvermerk  
  
Die vorstehend ausgefertigte Satzung wurde am 20.12.2024 in der Dautphetaler 
Wochenzeitung öffentlich bekannt gemacht.  
 
Dautphetal, 20.12.2024  
   
  
  Schmidtke   
Bürgermeister 
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Beschlussvorlage 
 
Drucksache: VL-151/2024 (12.WP) 
- öffentlich - 
Datum: 01.10.2024 

 

 
Dautphetal 

 
 
Verantwortlicher Fachdienst: Fachdienst Zentrale Dienste 
Sachbearbeiter: Udo Kamm 
Aktenzeichen und Schriftstücknummer: I/2-055-35:2026 

 
 
Beratungsfolge Sitzung am: Sitzung Nr. Beratungsaktion 
Gemeindevorstand 21.10.2024 71 vorberatend 
Haupt- und Finanzausschuss 12.12.2024 23 vorberatend 
Gemeindevertretung 16.12.2024 24 beschließend 
 
 
 
Bezeichnung: 

 
Stimmzettel zur Kommunalwahl 2026; 
hier: Aufnahme der Hauptwohnung der Bewerber 
 
 

 
Antragsteller/in: Bürgermeister 
Anlagen(n)  

 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung beschließt, bei der Wahl der Gemeindevertreter 2026 auf dem Stimmzettel 
zusätzlich zu jedem Bewerber den Gemeindeteil der Hauptwohnung nach § 12 Satz 4 HGO (Ortsteil) 
aufzunehmen. 
 
 
Begründung: 
Bei den letzten Kommunalwahlen in den Jahren 2006, 2011, 2016 und 2021 wurde gemäß § 16 Abs. 
2 KWG bei der Wahl der Gemeindevertreter von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, auf dem 
Stimmzettel zusätzlich zu jeder Bewerberin/jedem Bewerber auch den Gemeindeteil der 
Hauptwohnung (Ortsteil) aufzunehmen. Möglich ist dies, wenn die Gemeindevertretung mit der 
Mehrheit der gesetzlichen Zahl ihrer Mitglieder spätestens zwölf Monate vor Ablauf der Wahlzeit 
einen entsprechenden Beschluss fasst.  
 
Für die Kommunalwahl 2026 wäre ein entsprechender Beschluss demnach bis zum 31.03.2025 zu 
fassen.  
 
Da die eingegangene Rückmeldungen von Seiten der Wählerinnen und Wähler bei der Verwaltung 
ausschließlich positiv waren, wird erneut vorgeschlagen, den Beschluss zu fassen. 
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Schmidtke 
Bürgermeister 
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Beschlussvorlage 
 
Drucksache: VL-161/2024 (12.WP) 
- öffentlich - 
Datum: 22.10.2024 

 

 
Dautphetal 

 
 
Verantwortlicher Fachdienst: Fachdienst Zentrale Dienste 
Sachbearbeiter: Udo Kamm 
Aktenzeichen und Schriftstücknummer: I/2-057-32 

 
 
Beratungsfolge Sitzung am: Sitzung Nr. Beratungsaktion 
Gemeindevorstand 11.11.2024 72 vorberatend 
Haupt- und Finanzausschuss 12.12.2024 23 vorberatend 
Gemeindevertretung 16.12.2024 24 beschließend 
 
 
 
Bezeichnung: 

 
Ortsgericht Dautphetal IV (OT Holzhausen und 
Herzhausen); 
hier: Ablauf der Amtszeit des stellv. 
Ortsgerichtsvorstehers Klaus Herrmann 
 
 

 
Antragsteller/in: Bürgermeister 
Anlagen(n) 1. §7 OGG 

2. § 8 OGG 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung beschließt, den stellv. Ortsgerichtsvorsteher Klaus Herrmann, Zum Drohm 
4, OT Herzhausen, erneut für diese Funktion im Ortsgericht Dautphetal IV dem Amtsgericht 
Biedenkopf vorzuschlagen. Die nach § 8 Ortsgerichtsgesetz (OGG) geforderten persönlichen 
Voraussetzungen liegen vor. 
 
 
Begründung: 
Die Amtszeit des stellv. Ortsgerichtsvorstehers Klaus Herrmann läuft am 27.01.2025 ab. 
 
Gemäß § 7 Abs. 2 Ortsgerichtsgesetz (OGG) hat die Gemeindevertretung eine Person zur 
Ernennung vorzuschlagen, auf die mehr als die Hälfte der Stimmen der gesetzlichen Zahl der 
Gemeindevertreter bei einer Abstimmung, die schriftlich und geheim zu erfolgen hat, entfallen sind. 
Wenn niemand widerspricht, kann per Akklamation abgestimmt werden. 
 
Bewerber können vom Gemeindevorstand oder aus der Mitte der Gemeindevertretung benannt 
werden. 
 
Die betroffenen Ortsbeiräte wurden gehört. Einwendungen wurden nicht erhoben. 
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Die in der Ältestenratssitzung am 23.06.2020 einvernehmlich festgelegte Vereinbarung über die 
Beteiligung der Fraktionen ist erfolgt. 
 
 
 
Schmidtke 
Bürgermeister 
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Titel: Ortsgerichtsgesetz

Redaktionelle Abkürzung: OrtsGG,HE

gilt ab: [keine Angabe]

gilt bis: [keine Angabe]

§ 7 OrtsGG
Ortsgerichtsgesetz
Landesrecht Hessen

Erster Abschnitt – Einrichtung und Stellung der Ortsgerichte

Normgeber: Hessen

Gliederungs-Nr.: 28-1

Normtyp: Gesetz

Fundstelle: [keine Angabe]

§ 7 OrtsGG – Ernennung der Ortsgerichtsmitglieder

(1) 1Die Ortsgerichtsmitglieder werden auf Vorschlag der Gemeinde von dem Präsidenten oder Direktor
des Amtsgerichts auf die Dauer von zehn Jahren ernannt. 2Die Amtszeit kann auf fünf Jahre begrenzt
werden, wenn der Vorgeschlagene bereits das 65. Lebensjahr vollendet hat. 3Dem Vorschlag ist die 
schriftliche Einverständniserklärung des Vorgeschlagenen beizufügen. 4Erneute Ernennung ist zulässig.
5Die Ortsgerichtsmitglieder bleiben nach Ablauf ihrer Amtszeit bis zum Amtsantritt der neuen 
Ortsgerichtsmitglieder im Amt.

(2) 1Die Gemeinde hat die Personen vorzuschlagen, auf die mehr als die Hälfte der Stimmen der
gesetzlichen Zahl der Gemeindevertreter entfallen sind. 2Die Abstimmung erfolgt schriftlich und geheim. 
3Wenn niemand widerspricht, kann durch Zuruf oder Handaufheben abgestimmt werden. 4Bewerber
können vom Gemeindevorstand oder aus der Mitte der Gemeindevertretung benannt werden.

(3) 1Reicht die Gemeinde innerhalb einer angemessenen Frist keinen Vorschlag ein, so ernennt der
Präsident oder Direktor des Amtsgerichts eine geeignete Person. 2Abs. 1 gilt entsprechend, jedoch kann
die Ernennung für eine kürzere Amtszeit erfolgen.

(4) 1Lehnt der Präsident oder Direktor des Amtsgerichts die Ernennung des Vorgeschlagenen ab, so hat
die Gemeinde auf Grund einer neuen Abstimmung einen neuen Vorschlag einzureichen. 2Geschieht dies 
nicht innerhalb einer angemessenen Frist oder wird der abgelehnte Bewerber erneut vorgeschlagen, so 
ernennt der Präsident oder Direktor des Amtsgerichts eine geeignete Person.

© Copyright 2004 - 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH,
Alle Rechte vorbehalten.
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Titel: Ortsgerichtsgesetz

Redaktionelle Abkürzung: OrtsGG,HE

gilt ab: 07.04.2010

gilt bis: [keine Angabe]

1. ihren Wohnsitz im Bezirk des Ortsgerichts nicht oder nicht mehr haben;

2. die Besorgung fremder Rechtsangelegenheiten geschäftsmäßig ausüben;

3. als Rechtsanwalt oder Notar zugelassen sind.

§ 8 OrtsGG
Ortsgerichtsgesetz
Landesrecht Hessen

Erster Abschnitt – Einrichtung und Stellung der Ortsgerichte

Normgeber: Hessen

Gliederungs-Nr.: 28-1

Normtyp: Gesetz

Fundstelle: GVBl. I 1980 S. 114 vom 
30.04.1980

§ 8 OrtsGG – Persönliche Voraussetzungen für die Ernennung

(1) 1Zu Ortsgerichtsmitgliedern dürfen nur Personen ernannt werden, die allgemeines Vertrauen
genießen sowie lebenserfahren und unbescholten sind. 2Sie sollen mit der Schätzung von Grundstücken
vertraut sein.

(2) Ortsgerichtsmitglieder können nicht Personen sein, die

(3) Im Dienst befindliche Richter sowie Beamte im Justizdienst, deren berufliche Tätigkeit im
Zusammenhang mit den Aufgaben des Ortsgerichts steht, sollen nicht zu Ortsgerichtsmitgliedern 
ernannt werden.

(4) Personen, die miteinander im ersten oder zweiten Grade verwandt oder verschwägert sind, sowie
Ehegatten oder Lebenspartner sollen nicht gleichzeitig Ortsgerichtsmitglieder sein.

(5) Weitergehende beamtenrechtliche Vorschriften bleiben unberührt.

© Copyright 2004 - 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH,
Alle Rechte vorbehalten.
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